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Dieses Merkblatt soll Arbeitgebern und Arbeitnehmern
einen Überblick über die Inhalte und Fördermöglichkeiten
des Altersteilzeitgesetzes (AtG) geben. Das Gesetz schafft
den Rahmen für ältere Arbeitnehmer, einen gleitenden
Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand zu verein-
baren. Der Wechsel in Altersteilzeitarbeit ist sowohl Voll-
zeitbeschäftigten als auch Arbeitnehmern möglich, die
schon jetzt teilzeitbeschäftigt sind. Der Einführung von
Altersteilzeit liegt eine arbeitsrechtliche Vereinbarung
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zugrunde. Der
Arbeitgeber wendet sich an die Agentur für Arbeit, wenn
er die freiwerdende Stelle wiederbesetzen will und
Zuschüsse beantragt werden sollen. Zahlreiche Branchen
und Unternehmen haben Tarifverträge zur Altersteilzeit
vereinbart, auf die in diesem Merkblatt nicht näher einge-
gangen werden kann, die jedoch Grundlage für einzelver-
tragliche Regelungen sein können.

Das Dritte Gesetz für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt hat das Altersteilzeitgesetz mit Wirkung ab
1.7.2004 grundlegend geändert. Die neue Rechtslage fin-
det Anwendung, wenn mit der Altersteilzeit nach dem
30.6.2004 begonnen wurde (maßgebend ist nicht der
Vertragsabschluss, sondern der rechtswirksame Beginn
der Altersteilzeit). 

Vorwort
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1.1  
Vollendung des 55. Lebensjahres

Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz (AtG) werden den
Arbeitgebern für Arbeitnehmer gewährt, die das 55. Lebens-
jahr vollendet (§ 2 Abs.1 Nr.1 AtG) und mit dem Arbeitgeber
Altersteilzeit vereinbart haben. Die gesetzliche Regelung ist
bis zum 31.12.2009 befristet (§ 1 Abs. 2 AtG). Förderleis-
tungen können daher für die Zeit ab 1.1.2010 nur noch
erbracht werden, wenn die Altersteilzeit vor diesem Zeit-
punkt begonnen hat.

1.2  
Beschäftigung vor Beginn der 
Altersteilzeit

Die Gewährung von Leistungen setzt voraus, dass der in
Altersteilzeit beschäftigte Arbeitnehmer innerhalb der letz-
ten fünf Jahre vor Beginn der Altersteilzeit mindestens
1.080 Kalendertage in einer versicherungspflichtigen
Beschäftigung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB III) oder nach den Vorschriften eines Mitgliedstaates,
in dem die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates der
Europäischen Union Anwendung findet, gestanden hat (§ 2
Abs.1 Nr. 3 AtG). Die Arbeitszeit dieser Beschäftigung muss
nicht der tariflichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit entsprochen haben. Die Beschäftigungszeit kann bei-
spielsweise auch durch eine mehr als geringfügige Teilzeit-
beschäftigung erfüllt werden.

Personenkreis
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Hat der Arbeitnehmer innerhalb der Fünfjahresfrist Arbeits-
losengeld, Arbeitslosengeld II oder eine andere Entgelter-
satzleistung i.S. des § 26 Abs. 2 SGB III (z.B. Krankengeld,
Versorgungskrankengeld) bezogen, werden auch die Zeiten
des Leistungsbezugs als versicherungspflichtige Beschäfti-
gungszeiten berücksichtigt. 

Die Altersteilzeit ist vor ihrem Beginn zu vereinbaren. Die
Vereinbarung ist so abzufassen, dass die Altersteilzeit
zumindest bis zum frühestmöglichen Zeitpunkt reicht, zu
dem der Arbeitnehmer eine Altersrente (ggf. auch eine
geminderte) beanspruchen kann. Liegt das vereinbarte
Ende der Altersteilzeit dagegen vor dem Erreichen des
Rentenalters, sind die Voraussetzungen des Altersteilzeit-
gesetzes nicht erfüllt. Der Zeitpunkt des frühestmöglichen
Rentenbeginns wird in aller Regel durch eine entsprechen-
de Auskunft des zuständigen Rentenversicherungsträgers
nachzuweisen sein.

1

Der Arbeitnehmer sollte im Vorfeld des Abschlusses
einer Altersteilzeitvereinbarung unbedingt detaillierte
Informationen über seinen persönlichen Versicherungs-
verlauf beim zuständigen Rentenversicherungsträger ein-
holen (siehe auch Nr. 5).



2.1  
Reduzierung der Arbeitszeit

Die Arbeitszeit des Arbeitnehmers muss in einer Verein-
barung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf die
Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit ver-
mindert werden (§ 2 Abs.1 Nr.2 AtG). 

Bisherige Arbeitszeit ist die wöchentliche Arbeitszeit, 
1. die mit dem Arbeitnehmer unmittelbar vor dem Über-

gang in die Altersteilzeitarbeit vereinbart war, 

2. jedoch höchstens die im Durchschnitt der letzten
24 Monate vereinbarte Arbeitszeit.

Ist die unmittelbar vor dem Übergang in die Altersteilzeitar-
beit vereinbarte Arbeitszeit (vgl. oben 1.) niedriger als der
errechnete Durchschnittswert der letzten 24 Monate (vgl.
oben 2.), ist nur die unmittelbar vor dem Übergang in die
Altersteilzeitarbeit vereinbarte Arbeitszeit Ausgangsbasis
für die Halbierung der Arbeitszeit, da es sich bei der Rege-
lung unter 2. nur um eine Höchstgrenze handelt, die sich
selbst nicht erhöhend auswirkt. 

Um zu erreichen, dass von einer betrieblich umsetzbaren
Arbeitszeit ausgegangen werden kann, ist es zulässig, dass
der errechnete Durchschnittswert unter 2. auf die nächste
volle Stunde nach unten oder nach oben gerundet wird
(die Regelungen der kaufmännischen Rundung finden keine
Anwendung).

Arbeitszeit
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Der Arbeitnehmer muss auch nach der Reduzierung der
Arbeitszeit arbeitslosenversicherungspflichtig, also mehr als
geringfügig beschäftigt bleiben. Mehr als geringfügig ist eine
Beschäftigung nur dann, wenn das aus dieser Beschäftigung
erzielte Arbeitsentgelt mehr als 400 € monatlich beträgt
(vgl. § 8 Viertes Buch Sozialgesetzbuch – SGB IV –).
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Beispiel:

Beginn der Altersteilzeit: 1.8.2007
Vereinbarte Arbeitszeit am 31.7.2007 35 Std./

wöchentlich

Vereinbarte Arbeitszeit
a) vom 1.8.2005 bis 31.12.2005 (5 Monate) 30 Std./

wöchentlich
b) vom 1.1.2006 bis 31.7.2007 (19 Monate) 35 Std./

wöchentlich

Vereinbarte Arbeitszeit 
im Durchschnitt der letzten 24 Monate
(5 x 30 + 19 x 35) : 24 33,958 Std./

wöchentlich

Ergebnis:
Obwohl die unmittelbar vor dem Übergang in die Alters-
teilzeit vereinbarte Arbeitszeit 35 Std./wöchentlich
betragen hat, können als bisherige Arbeitszeit nur
33,958 Std./wöchentlich zugrunde gelegt werden
(durchschnittliche Arbeitszeit der letzten 24 Monate). Die
ermittelte durchschnittliche Arbeitszeit kann auf die
nächste volle Stunde gerundet werden; in diesem Fall
kann die bisherige Arbeitszeit 33 oder 34 Std./wöchent-
lich betragen.
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2.2  
Modelle der Altersteilzeit

Die Dauer der Altersteilzeitarbeit ist abhängig vom indi-
viduellen Rentenbeginn des Arbeitnehmers (siehe Nr. 1.2,
3. Unterabsatz und Nr. 4.5) und kann auch sechs Jahre
überschreiten. Eine Förderung durch die Agentur für Arbeit
erfolgt allerdings höchstens für sechs Jahre. Die Arbeits-
zeitverteilung während der Altersteilzeit (§ 2 Abs. 2 und 3
AtG) bleibt den Vertragsparteien überlassen. Sie sind am
besten in der Lage zu beurteilen, welche Ausgestaltung der
Situation am Arbeitsplatz Rechnung trägt. Denkbar sind
kontinuierliche Arbeitszeitmodelle wie „klassische“
Halbtagsbeschäftigung, aber auch ein täglicher, wöchentli-
cher, monatlicher oder z.B. saisonalbedingter Wechsel zwi-
schen Arbeit und Freizeit oder eine degressive Arbeitszeit-
verteilung. Wesentlich ist die Halbierung der Arbeitszeit für
die Dauer der Förderung und für die gesamte Dauer der
Altersteilzeit.

Im sog. Blockmodell werden grundsätzlich zwei gleich
große Zeitblöcke gebildet (eine Arbeitsphase und eine sich
hieran anschließende Freistellungsphase von entsprechen-
der Dauer), die so den Verteilzeitraum für die Arbeitszeit
während der vereinbarten Dauer der Altersteilzeitarbeit
bestimmen. Auf diese Weise kann der Arbeitnehmer
zunächst weiterhin im Umfang der bisherigen Arbeitszeit
(siehe Nr. 2.1) beschäftigt werden und das für die Freistel-
lungsphase notwendige Zeitguthaben (Wertguthaben i.S.
des § 7 Abs. 1a SGB IV) aufbauen. 

Der Verteilzeitraum kann im Blockmodell (oder z.B. auch
bei degressiver Arbeitszeitverteilung) auch über drei Jahre
hinausgehen und einen Gesamtzeitraum von bis zu zehn
Jahren umfassen (bis zu fünf Jahre Arbeit, gefolgt von bis
zu fünf Jahren Freizeit, vgl. § 2 Abs.2 Nr.1, 2. Alternative

Der höchstzulässige Verteilzeitraum für Altersteilzeitver-
einbarungen im Blockmodell (oder z.B. auch bei degressi-
ver Arbeitszeitverteilung) beträgt ohne tarifvertragliche
Grundlage drei Jahre (eineinhalb Jahre Arbeit, gefolgt
von eineinhalb Jahren Freizeit, vgl. § 2 Abs. 2 Nr.1, 1.
Alternative AtG).



11

2

und Abs. 3 AtG). Dies ist allerdings nur dann möglich,
wenn eine solche Verteilung der Arbeitszeit in einem
Tarifvertrag zur Altersteilzeit, einer Betriebsvereinbarung
aufgrund eines Tarifvertrages zur Altersteilzeit oder einer
kirchenrechtlichen Regelung ausdrücklich zugelassen ist.
Derzeit sehen Tarifverträge in aller Regel Verteilzeiträume
von bis zu fünf bzw. bis zu sechs Jahren vor. Geht der Ver-
teilzeitraum über sechs Jahre hinaus, kann für eine inner-
halb dieses Zeitraums liegende Zeit von bis zu sechs Jah-
ren eine Förderung durch die Agentur für Arbeit erfolgen.

In keinem Fall darf die durchschnittliche wöchentliche
Arbeitszeit im zulässigen Verteilzeitraum die Hälfte der bis-
herigen wöchentlichen Arbeitszeit überschreiten 

2.3  
Übernahme tarifvertraglicher 
Regelungen
Nicht tarifgebundene Arbeitgeber im Geltungsbereich
eines Tarifvertrages zur Altersteilzeit können diese tarifver-
tragliche Regelung (allerdings nur vollständig) durch
Betriebsvereinbarung oder einzelvertraglich übernehmen
(§ 2 Abs. 2 Satz 2 AtG). Lässt der Tarifvertrag Regelungen
über Altersteilzeit auf Betriebsebene zu (Öffnungsklausel),
können – nach Übernahme der tariflichen Rahmenregelun-
gen zur Altersteilzeit – entsprechende Regelungen auch in
Betrieben nicht tarifgebundener Arbeitgeber getroffen wer-
den (§ 2 Abs. 2 Satz 3 AtG) .

In Bereichen, in denen tarifvertragliche Regelungen zur
Verteilung der Arbeitszeit nicht getroffen sind oder übli-
cherweise nicht getroffen werden, können Altersteilzeitre-
gelungen mit bis zu zehnjährigen Verteilzeiträumen verein-
bart werden (§ 2 Abs. 2 Satz 5 AtG). Dies gilt insbesonde-
re für „Freiberufler“, wie z.B. Rechtsanwälte (mit Ausnah-
me einiger regional begrenzter Tarifverträge), Notare, Steu-

Das Arbeitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit sowie die Auf-
stockungsbeträge müssen unabhängig von der Art des
Altersteilzeitmodells fortlaufend auf der Basis der hälftigen
Arbeitszeit gezahlt werden (Einzelheiten ergeben sich in
aller Regel aus der arbeitsrechtlichen Vereinbarung).



er-berater, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater, politi-
sche Parteien (mit Ausnahme einiger SPD-Landesbezirke),
Arbeitgeber- und Unternehmerverbände, Gewerkschaften,
Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern oder
aber auch für sog. außertarifliche Angestellte. Weitere
Wirtschaftszweige, für die Regelungen zur Verteilung der
Arbeitszeit nicht getroffen sind, können bei der Agentur für
Arbeit erfragt werden.

2.4 
Zeitkonten/Mehrarbeit

Die Verbindung von Wertguthaben, die durch Vorarbeit
bereits vor Beginn der Altersteilzeitarbeit angespart wur-
den, mit Altersteilzeitarbeit ist aus förderungsrechtlicher
Sicht grundsätzlich möglich. Unter dem Begriff Wertgutha-
ben sind alle Guthaben zu verstehen, die im Rahmen der
vertraglich vereinbarten flexiblen Arbeitszeitregelungen
erzielt werden. Dies gilt unabhängig davon, ob die Gutha-
ben als Geldguthaben (Geldkonten) oder Zeitguthaben
(Zeitkonten) geführt werden. Wertguthaben, die vor Beginn
der Altersteilzeit angesammelt wurden (z.B. Zeitguthaben
aus Langzeitkonten), können die tatsächlich zu leistende
Arbeitszeit in der Arbeitsphase im Blockmodell verkürzen
oder im kontinuierlichen Arbeitszeitmodell zur Erhöhung
des Freizeitanteils bei reduzierter Wochenarbeitszeit ver-
wendet werden.

Es kann z.B. aus betriebsbedingten Gründen erforderlich
sein, dass während der Arbeitsphase im Blockmodell
Mehrarbeit (Überstunden) geleistet wird. Förderungs-
rechtlich hat das keine Auswirkung, wenn die Arbeitszeit
im Durchschnitt des gesamten Förderzeitraums die Hälfte
der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht überschrei-
tet. Dies kann im Rahmen der Arbeitszeitverteilung durch
einen entsprechenden Freizeitausgleich in der Arbeitspha-
se erfolgen.
Unter bestimmten Voraussetzungen kann Mehrarbeit, die
nicht in Freizeit abgegolten wird, zu einem Ruhen oder
Erlöschen des Anspruchs auf die Förderleistungen führen.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Nr. 4.3
und Nr. 4.4. 
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3.1  
Aufstockung des Regelarbeitsentgelts 

Der Arbeitgeber hat das Regelarbeitsentgelt für die
Altersteilzeitarbeit um mindestens 20 v.H. aufzustocken,
wobei die Aufstockung auch weitere Entgeltbestandteile
umfassen kann (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a AtG).

Das Regelarbeitsentgelt umfasst das im jeweiligen Lohn-
abrechnungszeitraum für die Altersteilzeitarbeit regel-
mäßig zu zahlende sozialversicherungspflichtige
Arbeitsentgelt, soweit es die monatliche Beitragsbemes-
sungsgrenze des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III)
nicht überschreitet. Entgeltbestandteile, die nicht laufend
gezahlt werden (z.B. Jahressondervergütungen) oder nicht
für die vereinbarte Arbeitszeit (z.B. Mehrarbeitsvergütung)
gezahlt werden, sind nicht berücksichtigungsfähig. Es han-
delt sich somit grundsätzlich um die Hälfte des ohne
Altersteilzeitarbeit maßgeblichen laufenden Arbeitsentgelts
(so genanntes Vollzeitarbeitsentgelt). Das Regelarbeitsent-
gelt ist ggf. jeden Monat neu festzusetzen (z.B. bei varia-
blen Lohnbestandteilen).

Zum Regelarbeitsentgelt können – neben dem laufenden
Arbeitsentgelt – u.a. gehören:

vermögenswirksame Leistungen,
Prämien und Zulagen,
Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, 
Sachbezüge und sonstige geldwerte Vorteile, z.B. Kraft-
fahrzeugüberlassung zum privaten Gebrauch des Arbeit-
nehmers.

Zulagen gehören zum Regelarbeitsentgelt, wenn sie für
bestimmte Arbeiten gewährt werden, die nach dem
Arbeitsvertrag regelmäßig (monatlich) zu leisten sind und
auch künftig durch den Arbeitgeber abgefordert werden
sollen. Hierzu können z.B. gehören Schmutzzulagen, Leis-
tungs- und Erschwerniszulagen, Zulagen für Rufbereit-
schaft. Unschädlich ist, wenn der Arbeitnehmer die Zula-
gen begründende Tätigkeit in einzelnen Monaten tatsäch-
lich nicht ausübt.

13
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Zum Regelarbeitsentgelt gehören auch solche Zulagen,
deren Anfall nicht von vornherein feststeht (sog. unständi-
ge Zulagen), wenn eine rückschauende Betrachtung ergibt,
dass sie tatsächlich zuletzt regelmäßig erzielt worden sind.
Hierfür ist Monat für Monat, in welchem jeweils eine versi-
cherungspflichtige Zulage erzielt worden ist, festzustellen,
ob diese Zulage in den jeweiligen zurückliegenden drei
Monaten durchgehend angefallen ist. Ist dies der Fall, zählt
die im jeweiligen Abrechnungsmonat zu zahlende Zulage
zum Regelarbeitsentgelt, andernfalls nicht. Volle Monate
einer Abwesenheit des Arbeitnehmers (Urlaub, Krankheit)
werden bei der Festlegung des jeweiligen Referenzzeitrau-
mes von drei Monaten ausgeklammert (der Drei-Monats-
zeitraum verschiebt sich entsprechend).

Das Regelarbeitsentgelt beträgt im o.a. Beispiel insgesamt
2.570 € (2.250 € + 320 €). Das Urlaubsgeld, die Jubiläums-
prämie und die Mehrarbeitsvergütung (einschl. Zuschläge)
sind nicht zu berücksichtigen, da diese Leistungen nicht
regelmäßig jeden Monat (Urlaubsgeld, Jubiläumsprämie)
bzw. nicht für die vereinbarte Arbeitszeit (Mehrarbeitsvergü-
tung) gezahlt werden. Der gesetzliche Aufstockungsbe-
trag berechnet sich wie folgt: 20 % von 2.570 € = 514 €.
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Beispiel (Altersteilzeit-Lohnabrechnung)

Monatlich laufender Lohn 2.250 €

Beitragspflichtige Zulagen,
die zwar monatlich, aber in 
unterschiedlicher Höhe anfallen 320 €

Jährliches Urlaubsgeld 1.130 €

Einmalige Jubiläumsprämie 1.500 €

Mehrarbeitsvergütung einschl. Zuschläge 180 €



3.2  
Ungemindertes Arbeitsentgelt

Arbeitsentgeltbestandteile des Regelarbeitsentgelts (siehe
Nr. 3.1), die dem in Altersteilzeit beschäftigten Arbeitneh-
mer – wie dem in Vollzeit tätigen Mitarbeiter – für den
gesamten Zeitraum der vereinbarten Altersteilzeit in unver-
minderter Höhe weiter gezahlt werden (z. B. geldwerter 
Vorteil, vermögenswirksame Leistungen), können durch ver-
tragliche Vereinbarung von der Aufstockung zum Arbeits-
entgelt ausgenommen werden (§ 3 Abs. 1a AtG). Ist der
Arbeitgeber arbeitsrechtlich verpflichtet, die ungeminderten
Arbeitsentgeltbestandteile aufzustocken, sind auch diese
Aufstockungsleistungen grundsätzlich erstattungsfähig
(siehe Nr. 4). Zu den Auswirkungen auf die Aufstockungs-
beiträge zur Rentenversicherung siehe Nr. 3.3.

3.3  
Aufstockungsbeiträge zur 
Rentenversicherung

Der Arbeitgeber muss für den Arbeitnehmer neben der
Entgeltaufstockung auch zusätzliche Beiträge zur
gesetzlichen Rentenversicherung zahlen. Die Höhe der
zusätzlichen Rentenversicherungsbeiträge errechnen sich
aus 80 v.H. des Regelarbeitsentgelts (siehe Nr. 3.1). Das
Altersteilzeitgesetz begrenzt die zusätzlichen Beiträge auf
die Höhe der Beiträge, die auf den Unterschiedsbetrag zwi-
schen 90 v.H. der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze
(2007: 5.250 € West / 4.550 € Ost) und dem Regelar-
beitsentgelt entfallen. Der Arbeitgeber ist jedoch berech-
tigt, darüber hinaus zusätzliche Beiträge, höchstens bis zur
Beitragsbemessungsgrenze, zu zahlen. Einmalig gezahltes
Arbeitsentgelt ist bei der Berechnung der zusätzlichen Ren-
tenversicherungsbeiträge generell nicht zu berücksichti-
gen. Die zusätzlichen Beiträge zur Rentenversicherung
trägt der Arbeitgeber alleine.
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Ungeminderte Arbeitsentgeltbestandteile des Regelarbeits-
entgelts (siehe Nr. 3.2), sind in die vorstehende Berech-
nung einzubeziehen und gehören damit zum Regelarbeits-
entgelt, das der Beitragsberechnung zugrunde zu legen ist.

Beispiel:
Regelarbeitsentgelt 1.539,— €
davon vermögenswirksame Leistungen 
unvermindert 39,— €
zusätzliche Beiträge zur Rentenversicherung
(80v.H. von 1.539,— €) aus 1.231,20 €
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1. Beispiel (Stand 2007):

90 v.H. der Beitragsbemessungsgrenze 
(2007: West 5.250 €) 4.725,— €

Regelarbeitsentgelt 1.500,— €

Differenzbetrag/Höchstbetrag 3.225,— €

80 v.H. des Regelarbeitsentgelts 1.200,— €

Zusätzlicher Beitrag zur Rentenversicherung 
(= 19,9 v.H. aus 1.200,— €) 238,80 €

2. Beispiel (Stand 2007):

90 v.H. der Beitragsbemessungsgrenze 
(2007: West 5.250 €) 4.725,— €

Regelarbeitsentgelt 2.750,— €

Differenzbetrag/Höchstbetrag 1.975,— €

80 v.H. des Regelarbeitsentgelts 2.200,— €

Zusätzlicher Beitrag zur Rentenversicherung 
(= 19,9 v.H. aus 1.975,— €) 393,03 €



3.4  
Steuerliche Berücksichtigung der Auf-
stockungsbeträge

Die Aufstockungsbeträge zum Arbeitsentgelt für die Alters-
teilzeitarbeit und die zusätzlichen Beiträge zur Rentenversi-
cherung (siehe Nr. 3.1 und Nr. 3.3) sind nach § 3 Nr. 28
Einkommensteuergesetz (EStG) steuerfrei (und damit
auch beitragsfrei), wenn die Voraussetzungen des § 2 AtG
vorliegen (z.B. Vollendung des 55. Lebensjahres, Vermin-
derung der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit auf die
Hälfte). Die genannten Aufstockungsleistungen sind grund-
sätzlich auch dann steuerfrei, soweit sie die im Altersteil-
zeitgesetz genannten Mindestbeträge übersteigen. Dies gilt
jedoch nur, soweit die Aufstockungsbeträge zusammen mit
dem während der Altersteilzeit bezogenen Nettoarbeits-
lohn monatlich 100 % des maßgebenden Vollzeitarbeits-
lohns nicht übersteigen. Steuerfreiheit ist auch gegeben,
wenn der Anspruch des Arbeitgebers auf die Erstattungs-
leistungen (siehe Nr. 4) erlischt, ruht oder nicht besteht,
weil z.B. der freigemachte Arbeitsplatz nicht wiederbesetzt
wird. Die Steuerfreiheit kommt dagegen nicht mehr in
Betracht, wenn die Altersteilzeitarbeit beendet wird oder
der Arbeitnehmer das 65. Lebensjahr vollendet hat.

Die steuerfreien Aufstockungsbeträge zum Arbeitsentgelt
für die Altersteilzeitarbeit unterliegen dem Progressions-
vorbehalt nach § 32b EStG; sie sind deshalb grundsätz-
lich in der Einkommensteuererklärung anzugeben. Der Pro-
gressionsvorbehalt bewirkt, dass die Aufstockungsbeträge
zwar steuerfrei bleiben, dass aber das übrige steuerpflich-
tige Einkommen mit dem Steuersatz besteuert wird, der
sich ergäbe, wenn die Aufstockungsbeträge der Steuer-
pflicht unterliegen würden. Ggf. können sich aufgrund des
Progressionsvorbehalts Steuernachforderungen des
Finanzamtes ergeben. Nähere Auskünfte hierzu erteilt die
Finanzverwaltung.
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Der Arbeitgeber hat die Aufstockungsbeträge nach dem
Altersteilzeitgesetz dem Arbeitnehmer gegenüber zu
bescheinigen (vgl. § 41 Abs. 1 und § 41b Abs. 1 Satz 2
Nr. 4 EStG). Werden Aufstockungsleistungen nach § 3 Abs.
1 Nr. 1 Buchst. a AtG von der Bundesagentur für Arbeit
(BA) direkt an den Arbeitnehmer gezahlt (z.B. für Zeiten
des Krankengeldbezugs – siehe Nr. 6.2), erhält der Arbeit-
nehmer von der BA einen entsprechenden Nachweis über
die geleisteten Aufstockungsbeträge. 

3.5 
Wiederbesetzung

Die Leistungen der BA (siehe Nr. 4) werden nur dann
gewährt, wenn der durch die Altersteilzeitarbeit freigemach-
te oder durch Umsetzung freigewordene (Teil-)Arbeitsplatz
wiederbesetzt wird (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 2 AtG).

Die Wiederbesetzungspflicht kann erfüllt werden durch:
die Einstellung eines bei der Agentur für Arbeit arbeits-
los gemeldeten Arbeitnehmers oder
die Einstellung bzw. Übernahme eines Arbeitnehmers
nach Abschluss der Ausbildung auf dem freigemach-
ten/freigewordenen Arbeitsplatz.

Seit 1.1.2005 werden auch Bezieher von Arbeitslosengeld II
als arbeitslos gemeldete Arbeitnehmer anerkannt, sofern
eine Kostenzusage durch den zuständigen Träger der
Grundsicherung erteilt wird. Die Kostenzusage kann auch
über die für die Anerkennung der Fördervoraussetzungen
zuständige Agentur für Arbeit beantragt werden. Die Ein-
schaltung der Agentur muss aber so rechtzeitig erfolgen,
dass der Träger der Grundsicherung die Voraussetzungen
der Kostenzusage noch vor der Einstellung des Beziehers
von Arbeitslosengeld II prüfen kann. Die Erteilung der Kos-
tenzusage ist zwar grundsätzlich auch noch nach der Ein-
stellung eines Beziehers von Arbeitslosengeld II möglich –
sofern die übrigen Voraussetzungen vorliegen. Allerdings ist
zu beachten, dass in diesem Fall Leistungen nach dem
Altersteilzeitgesetz nicht für Zeiten vor der Antragstellung
erbracht werden können.
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Für Kleinunternehmen bis zu 50 Arbeitnehmern (Auszubil-
dende und schwerbehinderte Menschen zählen nicht mit,
vgl. § 7 AtG) sieht das Gesetz eine erleichterte Wiederbe-
setzung vor; darüber hinaus ist bei Kleinunternehmen
anstelle der Wiederbesetzung auch die Beschäftigung
eines Auszubildenden in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf förderungsbegründend. Jeweils ein Auszubildender
wird für einen Altersteilzeitfall berücksichtigt. Nach
Abschluss der Ausbildung kann ein ehemaliger Auszubil-
dender auch als Ausgebildeter Wiederbesetzer sein.

Die Beschäftigung des Wiederbesetzers muss der Arbeits-
losenversicherungspflicht unterliegen. Das heißt, der Wie-
derbesetzer muss mehr als geringfügig (vgl. § 8 SGB IV)
beschäftigt werden. Mehr als geringfügig sind Beschäfti-
gungen, aus denen im Monat Arbeitsentgelt von regelmä-
ßig mehr als 400 € erzielt wird. Auszubildende sind auch
dann versicherungspflichtig, wenn ihre Ausbildungsvergü-
tung 400 € im Monat nicht übersteigt.

Die Wiederbesetzung durch einen bei der Agentur für
Arbeit arbeitslos gemeldeten Arbeitnehmer oder Ausgebil-
deten muss stets in dem zeitlichen Umfang erfolgen, in
dem der ältere Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz freige-
macht hat. Das Gesamtvolumen der bisherigen Arbeits-
zeit muss daher grundsätzlich erhalten bleiben. Gering-
fügige Abweichungen von bis zu 10 v.H. des Gesamtvolu-
mens der bisherigen Arbeitszeit (der errechnete Wert kann
abgerundet werden) sind jedoch unschädlich. 

Arbeitnehmer mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von weni-
ger als 15 Stunden unterliegen nicht mehr der Versiche-
rungspflicht zur Arbeitslosenversicherung, wenn sie bei der
Agentur für Arbeit Entgeltersatzleistungen beantragen 
(vgl. § 27 Abs. 5 SGB III). Eine Berücksichtigung als Wieder-
besetzer ist dann nicht mehr möglich. 
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Beispiel 1 (Kontinuierliches, auch degressives 
Arbeitszeitmodell):

(Stunden/wöchentlich)
Bisherige Arbeitszeit 35 
Reduzierung der bisherigen Arbeitszeit
auf die Hälfte 17,5

davon Abweichung 10 v.H. 1,75
Zwischenergebnis 15,75

Untere Grenze des Arbeitszeitvolumens
für die Wiederbesetzung nach Rundung 15

Der Wiederbesetzer müsste mit 17,5 Stunden wöchentlich
beschäftigt werden. Es wird jedoch im Beispielsfall eine
Abweichung von bis zu 2,5 Stunden akzeptiert.

Beispiel 2 (Blockmodell):

Wird der Wiederbesetzer im Blockmodell beschäftigt, muss
er im Rahmen der bisherigen Arbeitszeit des Altersteilzei-
ters beschäftigt sein. Eine geringfügige Abweichung kann
z.B. wie folgt akzeptiert werden:

(Stunden/wöchentlich)
Bisherige Arbeitszeit 35

davon Abweichung 10 v.H. 3,5
Zwischenergebnis 31,5

Untere Grenze des Arbeitszeitvolumens
für die Wiederbesetzung nach Rundung 31

Es genügt, wenn der mit der bisherigen Tätigkeit des älte-
ren Arbeitnehmers verfolgte übergeordnete arbeitstech-
nische Zweck erhalten bleibt und auf dem veränderten
Arbeitsplatz im Wesentlichen die gleichen Kenntnisse und
Fertigkeiten verlangt werden. Soll die Wiederbesetzung mit
einem bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten
Arbeitnehmer oder einem Ausgebildeten durch eine inner-
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Die Wiederbesetzung muss stets aus Anlass des Über-
gangs des älteren Arbeitnehmers in die Altersteilzeitar-
beit erfolgen und der freigemachte/freigewordene
Arbeitsplatz in seiner wesentlichen Funktion erhalten
bleiben; zeitliche und sachliche Kausalität zum Altersteil-
zeitfall müssen gegeben sein. 



21

3

betriebliche Umsetzung ermöglicht werden, muss die
Umsetzungskette nachweisbar sein.

In größeren Unternehmen reicht als Nachweis einer Umset-
zungskette aus, dass der Arbeitsplatz des Altersteilzeiters
durch einen Mitarbeiter nachbesetzt wird (Nachrücker) und
im gleichen Funktionsbereich des Altersteilzeiters ein
arbeitslos gemeldeter Arbeitnehmer oder ein Ausgebildeter
einmündet (Wiederbesetzer). Die Funktionsbereiche eines
Unternehmens ergeben sich aus den jeweiligen internen
Betriebszwecken (z.B. Verwaltung, Forschung, Produkti-
on). In größeren Unternehmen/Betrieben kann eine weitere
Untergliederung der Funktionsbereiche nach den internen
Betriebszwecken geboten sein (z.B. bei mehreren Produkti-
onsbereichen). Der interne Betriebszweck wird von der Art
der Produktion geprägt. Die Funktionsbereiche und ihre
Untergliederungen sind mit der Agentur für Arbeit im
Voraus gemeinsam festzulegen. 

Bei Arbeitgebern, die in der Regel nicht mehr als 50
Arbeitnehmer beschäftigen, wird vermutet, dass der
Arbeitnehmer auf dem freigemachten oder auf einem in
diesem Zusammenhang durch Umsetzung freigewordenen
Arbeitsplatz beschäftigt wird (sog. Kleinunternehmenrege-
lung); ein Nachweis der konkreten Wiederbesetzung des
Arbeitsplatzes ist hier nicht erforderlich. 

Auf eigenständige Organisationseinheiten (z.B. Lackie-
rerei eines Kraftfahrzeugherstellers, Schreibkanzlei,
Rechtsabteilung, Fahrbereitschaft) mit nicht mehr als 50
Arbeitnehmern innerhalb von größeren Betrieben und von
Funktionsbereichen größerer Unternehmen finden die
Grundsätze der Kleinunternehmenregelung entspre-
chende Anwendung, soweit Wiederbesetzer bei der Agen-
tur für Arbeit arbeitslos gemeldete Arbeitnehmer oder Aus-
gebildete sind. Nichteigenständige organisatorische Unter-
teilungen, die sich nur von der Aufgabenmenge unterschei-
den (z. B. in der Produktion bei der Serien- bzw. Fließferti-
gung) können in diesem Sinne nicht anerkannt werden.



Zur Feststellung der Unternehmensgröße bzw. Größe der
Organisationseinheit für die Anwendung der Kleinunterneh-
menregelung kann von der Agentur für Arbeit der Feststel-
lungsbogen zur Berechnung der Beschäftigtenzahl (Vor-
druck AtG 200.A) angefordert werden; Sie erhalten den
Vordruck auch über das Internet. Maßgebend für die Fest-
stellung der Beschäftigtenzahl ist in der Regel das Kalen-
derjahr, das demjenigen vorausgeht, in dem die rechts-
wirksame Wiederbesetzung erfolgt.

a) Wiederbesetzung bei kontinuierlicher (auch
degressiver) Arbeitszeitverteilung

Die halbe Arbeitszeit kann in der Altersteilzeitarbeit in
unterschiedlicher Form eingebracht werden, durch konti-
nuierliche Verteilung der Arbeitszeit (klassisches Teilzeit-
modell), durch stufenweise Reduzierung der Vollzeitarbeit
oder durch regelmäßigen Wechsel zwischen Arbeits- und
Freistellungsphasen. Eine förderungsrechtlich wirksame
Wiederbesetzung kann unabhängig von der Gestaltung frü-
hestens ab Beginn der Altersteilzeitarbeit erfolgen. Der
freie (Teil-)Arbeitsplatz kann durch eine Teilzeitkraft besetzt
werden oder zwei (Teil-)Arbeitsplätze können durch eine
Vollzeitkraft besetzt werden.

Eine vorherige Einstellung eines bei der Agentur für Arbeit
arbeitslos gemeldeten Arbeitnehmers oder eines Ausgebil-
deten ist zum Zwecke der Einarbeitung im notwendigen
Umfang möglich. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann
die vorherige Einstellung auch bis zu 12 Monate vor Beginn
der Altersteilzeitarbeit erfolgen. Erfolgt die Wiederbeset-
zung erst nach Beginn der Altersteilzeitarbeit, begründet
sie erst ab dem Zeitpunkt der Wiederbesetzung den
Anspruch auf die Erstattungsleistungen der BA (siehe Nr. 4).
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b) Wiederbesetzung im Blockmodell

Im Blockmodell (vgl. § 3 Abs. 3 AtG und Nr. 2.2) kann der
geforderte Zusammenhang zwischen dem Übergang eines
Arbeitnehmers in die Altersteilzeitarbeit und der Wiederbe-
setzung des Arbeitsplatzes (durch arbeitslos gemeldete
Arbeitnehmer oder Ausgebildete) erfüllt werden, wenn der
Arbeitgeber den Wiederbesetzer

entweder auf dem freigemachten Arbeitsplatz ab
Beginn der Freistellungsphase beschäftigt oder
mit dem Ziel der Übernahme auf den freiwerdenden
Arbeitsplatz bereits ab Beginn des Übergangs des
älteren Arbeitnehmers in die Altersteilzeitarbeit
beschäftigt.

Eine Ausnahme hiervon stellt die Erfüllung der Wiederbe-
setzungspflicht durch die Beschäftigung eines Auszubil-
denden in einem Kleinunternehmen dar. Die Einstellung
des Auszubildenden muss bereits mit Beginn der Arbeits-
phase erfolgen und ist auch bereits dann, d. h. zu Beginn
der Arbeitsphase, förderungsrechtlich wirksam.

Die förderungsrechtlich wirksame Wiederbesetzung des
freigemachten Arbeitsplatzes kann im Blockmodell
grundsätzlich erst ab Beginn der Freistellungsphase
erfolgen und einen Anspruch auf Erstattungsleistungen
daher frühestens ab diesem Zeitpunkt in der in § 12 Abs.
3 AtG genannten Höhe auslösen. Dies gilt auch bei einer
Wiederbesetzung in einem Kleinunternehmen oder einer
eigenständigen Organisationseinheit mit bis zu 50 Arbeit-
nehmern.



c) Wer ist ein bei der Agentur für Arbeit arbeitslos 
gemeldeter Arbeitnehmer?

Arbeitslos gemeldet i.S. des § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a
AtG können auch Arbeitnehmer sein, die von Arbeitslosig-
keit bedroht sind, weil eine Kündigung bereits ausgespro-
chen, ein Aufhebungsvertrag bereits abgeschlossen oder
das Arbeitsverhältnis nur befristet ist. Die Arbeitslosmel-
dung bei der Agentur für Arbeit – schriftlich, telefonisch
oder persönlich – ist zulässig, wenn der Eintritt der
Arbeitslosigkeit innerhalb der nächsten drei Monate zu
erwarten ist. Arbeitnehmer gelten nicht als „von Arbeits-
losigkeit bedroht“, wenn sie (z.B. auf Grund eines Interes-
senausgleichs) vorrangig in andere Konzernunternehmen
übernommen werden sollen.

Der Nachweis der Arbeitslosmeldung kann vor allem
bei Einstellungen vor der rechtswirksamen Wiederbeset-
zung schwierig sein, weil die erforderlichen Daten durch
Zeitablauf nicht mehr bei der Agentur für Arbeit gespei-
chert sind. Es empfiehlt sich daher, rechtzeitig entspre-
chende Tatsachen zu dokumentieren oder belegen zu
lassen. Die Tatsache der Arbeitslosigkeit allein reicht nicht
aus.

d) Wer ist Ausgebildeter?

Als Ausgebildete gelten alle Absolventen von Erstaus-
bildungen z.B. in anerkannten Ausbildungsberufen oder
Absolventen von anerkannten Studiengängen oder
Umschüler i.S. der berufsbildenden Weiterbildung nach
dem SGB III. Als Ausgebildete gelten auch Arbeitnehmer,
die die Ausbildungsprüfung in einem nach dem Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG) anerkannten Ausbildungsberuf endgül-
tig nicht bestanden haben.

Als Ausgebildete gelten auch Arbeitnehmer, die nach dem
Abschluss noch nicht berufsadäquat eingemündet sind
und eine entsprechende Stelle suchen. Die übliche Such-
zeit sollte ein Jahr nicht überschreiten, wobei befristete
Zwischenbeschäftigungen in diesem Zeitraum den Status
„Ausgebildeter“ nicht beenden.
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e) Wer ist Auszubildender?

Der Auszubildende muss in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf beschäftigt werden. Eine unmittelbare Einstel-
lung liegt auch vor, wenn der Auszubildende nicht zeit-
gleich mit dem Beginn der Altersteilzeit, sondern in einem
Zeitraum von bis zu sechs Monaten vor oder nach dem
Übergang des älteren Arbeitnehmers in die Altersteilzeit
seine Ausbildung beginnt, die Einstellung des Auszubilden-
den aber in kausalem Zusammenhang mit dem Übergang
in Altersteilzeit steht. Bei einem über sechs Monate
hinausgehenden Zeitraum ist der ursächliche Zusam-
menhang zwischen der Einstellung des Auszubildenden
und dem Übergang des älteren Arbeitnehmers in die
Altersteilzeit durch den Arbeitgeber besonders darzule-
gen und zu begründen. Die BA erbringt die Förderleistun-
gen (siehe Nr. 4) ab Beginn der Altersteilzeitarbeit, wenn
der Auszubildende spätestens auch ab diesem Zeitpunkt
beschäftigt wird. Dies gilt auch für das Blockmodell, d. h.
die Förderung erfolgt bei rechtzeitiger Wiederbesetzung
bereits mit Beginn der Arbeitsphase. Wird der Auszubilden-
de erst nach Beginn der Altersteilzeit beschäftigt, setzt die
Förderung erst ab dem Beschäftigungsbeginn ein. 



Die BA erstattet dem Arbeitgeber 
den Aufstockungsbetrag in Höhe von 20 v.H. des Regel-
arbeitsentgelts (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 AtG, siehe auch Nr.
3.1) und
die zusätzlichen Beiträge zur Rentenversicherung in
Höhe des Beitrags, der auf 80 v.H. des Regelarbeitsent-
gelts, jedoch höchstens den auf den Unterschiedsbe-
trag zwischen 90 v.H. der monatlichen Beitragsbemes-
sungsgrenze und dem Regelarbeitsentgelt entfallenden
Beitrag, entfällt 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 2 AtG, siehe auch Nr. 3.3). 

Ist der in Altersteilzeitarbeit beschäftigte Arbeitnehmer von
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung befreit, können dem Arbeitgeber vergleichbare
Aufwendungen erstattet werden, die er zugunsten des
Arbeitnehmers für dessen private Altersversorgung
erbracht hat. Diese Erstattungsleistungen sind jedoch der
Höhe nach auf den Beitrag begrenzt, den die BA zu tragen
hätte, wenn der Arbeitnehmer nicht von der Versiche-
rungspflicht befreit wäre (§ 4 Abs. 2 Satz 2 AtG). 

Voraussetzung für die Erstattungsleistungen ist, dass der
Arbeitgeber die Aufstockungsleistungen in der gesetzlich
vorgesehenen Mindesthöhe auch tatsächlich erbracht
hat. Erbringt der Arbeitgeber andererseits z.B. aufgrund
eines Tarifvertrages höhere Leistungen, werden Zuschüsse
nur in Höhe der gesetzlichen Mindestleistungen
gewährt. 

Weil die Wiederbesetzung des freigemachten Arbeitsplat-
zes bzw. die Einstellung eines Auszubildenden Vorausset-
zung für die Förderleistungen der BA ist, entsteht der
Anspruch auf Leistungen frühestens mit der Erfüllung die-
ser Voraussetzung. Im Blockmodell (siehe Nr. 2.2) erarbei-
tet der ältere Arbeitnehmer während der Arbeitsphase sein
Arbeitszeitguthaben für die Freistellungsphase. Deshalb
kann in diesem Fall der Anspruch erst dann entstehen,
wenn der ältere Arbeitnehmer in die Freistellungsphase
einmündet. 

Leistungen der Agentur für Arbeit
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4.1  
Förderfestbeträge 

Die Höhe der Erstattungsleistungen, die die BA an den
Arbeitgeber nach § 4 erbringt (siehe Nr. 4.), wird zu Beginn
des Erstattungsverfahrens in monatlichen Festbeträgen
für die gesamte Förderdauer festgelegt.

Die Festbeträge dienen ausschließlich der Festsetzung der
Erstattungsleistungen. Die Ermittlung der gesetzlich erfor-
derlichen Aufstockungsleistungen richtet sich demgegen-
über nach Nr. 3.1 und Nr. 3.3 des Merkblattes. Die gesetz-
lich erforderlichen Aufstockungsbeträge können daher von
den Förderfestbeträgen abweichen.

Grundlage für die Festsetzung der Festbeträge ist das
Regelarbeitsentgelt im Basismonat zu Beginn der durchzu-
führenden Wiederbesetzung des freigemachten oder durch
Umsetzung freigewordenen Arbeitsplatzes. 

Wird die Altersteilzeitarbeit im kontinuierlichen Modell
(Teilzeitmodell) durchgeführt, erfolgt die Wiederbesetzung
bereits zu Beginn der Altersteilzeit. In diesem Fall werden
die Erstattungsleistungen auf der Basis des Regelarbeits-
entgelts festgelegt, das der Arbeitnehmer für den ersten
Monat der Altersteilzeit zu beanspruchen hat (Basismo-
nat). Bei einer im Blockmodell durchgeführten Altersteil-
zeitarbeit erfolgt die Wiederbesetzung hingegen erst mit
Beginn der Freistellungsphase. Basismonat ist in diesem
Fall daher der erste Monat der Freistellungsphase.

Erhält der Arbeitnehmer bei kontinuierlicher Altersteilzeit
oder in der Freistellungsphase des Blockmodells bestimm-
te Bezüge zwar regelmäßig jeden Monat, aber monatlich
in unterschiedlicher Höhe (z.B. variable Zulagen), sind
diese als Regelarbeitsentgelt im Basismonat mit ihrem
Durchschnittswert zu berücksichtigen. Hierfür ist ein Refe-
renzzeitraum von zwölf Monaten zu bilden, der den
Basismonat sowie die zurückliegenden elf Monate umfasst. 
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Unständige Zulagen, die nur in einzelnen Abrechnungs-
monaten zum Regelarbeitsentgelt gehören (siehe Nr. 3.1),
können nur dann in die Erstattung einbezogen werden,
wenn sie auch im Basismonat sowie in den zurückliegen-
den drei Monaten erzielt worden sind. Die Höhe richtet
sich auch in diesen Fällen nach dem Durchschnittswert
eines Referenzzeitraums von zwölf Monaten (einschließ-
lich Basismonat).

Erhält der Arbeitnehmer bei kontinuierlicher Altersteilzeit
oder in der Freistellungsphase des Blockmodells eine lau-
fende Grundvergütung in monatlich unterschiedlicher
Höhe (dies kann z.B. bei Zeitlöhnen ohne festen Monats-
lohn, Leistungs- bzw. Akkordlohn, Beschäftigung auf Provi-
sionsbasis der Fall sein), ist ebenfalls ein Referenzzeit-
raum von zwölf Monaten (siehe oben) zu bilden und der
Durchschnittswert zu ermitteln. 

Da der Referenzzeitraum im kontinuierlichen Modell
(Teilzeitmodell) Zeiten vor Beginn der Altersteilzeitarbeit
umfasst, sind in diesem Fall die berücksichtigungsfähigen
Bezüge bei der Ermittlung des Durchschnittsbetrages nur
mit dem Anteil anzusetzen, der der verminderten Arbeits-
zeit entspricht. 

Arbeitsentgelte, die einmalig oder unregelmäßig gezahlt
werden, bleiben – wie auch bei der Feststellung des für die
gesetzlichen Aufstockungsleistungen maßgebenden Regel-
arbeitsentgelts (siehe Nr. 3.1) – im Erstattungsverfahren
unberücksichtigt. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an
die Agentur für Arbeit. 

Die Festbeträge werden nur angepasst, wenn sich das
berücksichtigungsfähige Regelarbeitsentgelt um mindes-
tens 10 Euro verringert (§ 12 Abs. 2 Satz 2 AtG). Die Vor-
schrift ist anzuwenden, wenn das Regelarbeitsentgelt ver-
traglich vermindert wird. 
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Von der Anpassung ausgenommen sind hingegen
Schwankungen des Regelarbeitsentgelts auf Grund monat-
lich variabler Grundvergütungen sowie sonstiger variabler
Lohnbestandteile, wie z.B. regelmäßige Zulagen in monat-
lich unterschiedlicher Höhe, die mit einem Durchschnitts-
wert beim Regelarbeitsentgelt für den Basismonat berück-
sichtigt wurden (siehe obige Ausführungen). 

Hinweis: Auf Antrag des Arbeitgebers kann die BA auch
bereits in laufenden Fällen, die nach altem Recht
abzuwickeln sind (Fälle, in denen mit der Altersteilzeitar-
beit vor dem 1.7.2004 begonnen wurde und die Aufsto-
ckungsleistungen nach alter Rechtslage berechnet werden)
die Erstattungsleistungen nach neuer Rechtslage –
d.h. in Festbeträgen für die restliche Förderdauer – erbrin-
gen. Bei der Umstellung der Erstattungsfälle können sich
für den Arbeitgeber im Einzelfall geringere Förderbeträge
ergeben. Dem steht jedoch ein wesentlich einfacheres
Abrechnungsverfahren gegenüber. 

Zur Beantragung der Förderleistungen siehe Nr. 9.

4.2  
Dauer der Förderung 

Die Leistungen der BA können längstens für einen Zeit-
raum von sechs Jahren gewährt werden (§ 4 Abs. 1 AtG),
maximal jedoch so lange, bis der Arbeitnehmer einen
ungeminderten Rentenanspruch erworben hat oder eine
Altersrente tatsächlich bezieht (siehe auch Nr. 4.5).

Für die Zeit ab dem 1.1.2010 können die Leistungen nur
noch erbracht werden, wenn die Anspruchsvoraussetzun-
gen (§ 2 AtG) erstmals vor diesem Zeitpunkt vorgelegen
haben (§ 16 AtG).
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4.3  
Wegfall des Anspruchs

Der Anspruch auf Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz
besteht nicht, wenn der Arbeitgeber den Wiederbesetzer
nicht mehr auf dem freigemachten Arbeitsplatz beschäftigt
und den Arbeitsplatz nicht innerhalb von drei Monaten
erneut besetzt (§ 5 Abs. 2 AtG). Entsprechendes gilt für
die Beschäftigung eines Auszubildenden. Bei Umsetzungs-
ketten bzw. funktionsbereichsbezogener Wiederbesetzung
gilt das gleiche für die Besetzung des Arbeitsplatzes des
Altersteilzeiters mit einem Nachrücker sowie die Beschäfti-
gung des Wiederbesetzers.

Wird ein Wiederbesetzer in einem Kleinunternehmen mit
bis zu 50 Arbeitnehmern umgesetzt oder ausgetauscht, ist
dies für die Leistungsgewährung unschädlich, wenn der
bisherige Wiederbesetzer weiterhin entsprechend der bis-
herigen Arbeitszeit beschäftigt wird. Entsprechendes gilt
für die Umsetzung oder den Austausch des Wiederbeset-
zers in eigenständigen Organisationseinheiten mit nicht
mehr als 50 Arbeitnehmern. Der Förderanspruch bleibt in
diesem Fall erhalten, wenn der Wiederbesetzer weiterhin
entsprechend der bisherigen Arbeitszeit und in derselben
Organisationseinheit beschäftigt wird (siehe auch Nr. 3.5).

Auf die Förderung wirken sich Zeiten ohne Beschäftigung
aufgrund von Beschäftigungsverboten (z.B. Mutterschutz-
gesetz), Ableistung von Wehr- oder Zivildienst oder Eltern-
zeit nicht aus.

Das Ausscheiden des Wiederbesetzers ist generell
unschädlich, wenn der Arbeitgeber insgesamt für vier
Jahre die Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz erhal-
ten hat (dies entspricht im Blockmodell einer Förderungs-
dauer von zwei Jahren). 
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4.4  
Ruhen des Anspruchs

Der Anspruch auf Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz
ruht, wenn der Arbeitnehmer neben seiner Altersteilzeitar-
beit noch eine weitere Beschäftigung oder selbständige
Tätigkeit in mehr als geringfügigem Umfang ausübt oder
aufgrund einer solchen Beschäftigung eine Entgeltersatz-
leistung erhält (§ 5 Abs. 3 AtG). Die Ruhensvorschriften
finden dagegen keine Anwendung, wenn der Arbeitnehmer
bereits innerhalb der letzten 5 Jahre vor Beginn der
Altersteilzeitarbeit ständig neben seiner Arbeitnehmertä-
tigkeit eine mehr als geringfügige Beschäftigung oder selb-
ständige Tätigkeit ausgeübt hat und diese während der
Altersteilzeitarbeit fortführt.

Der Anspruch auf Leistungen ruht auch während der Zeit,
in der der Arbeitnehmer über die Altersteilzeitarbeit hinaus
Mehrarbeit leistet, die den Umfang der Geringfügigkeits-
grenze überschreitet (§ 5 Abs. 4 AtG). Geringfügige Mehr-
arbeit, die im kontinuierlichen Teilzeitmodell (siehe Nr. 2.2
Abs. 1) oder in der Arbeitsphase des Blockmodells (siehe
Nr. 2.2 Abs. 2) geleistet wird, ist hingegen förderungs-
rechtlich unschädlich. 

Mehrarbeit kann bei einer Altersteilzeitarbeit im Blockmo-
dell grundsätzlich nur in der Arbeitsphase anfallen. Aus-
nahmsweise steht eine vorübergehend geringfügige
Arbeit in der Freistellungsphase dem Vorliegen von Alters-
teilzeitarbeit nicht entgegen, sofern dadurch der Charakter
der Altersteilzeitarbeit nicht verändert wird. Die Prüfung, in
welchem Umfang in diesen Fällen von einer vorübergehen-
den geringfügigen Arbeit auszugehen ist, hat jeweils im
Einzelfall zu erfolgen. Anfragen hierzu sind in Förderfällen
an die jeweilige Agentur für Arbeit, im Übrigen an die
zuständigen Rentenversicherungsträger zu richten.
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4.5 
Erlöschen des Anspruchs

Der Anspruch auf Leistungen nach dem AtG erlischt, wenn
der Arbeitnehmer 

die Altersteilzeitarbeit beendet (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 AtG),
das 65. Lebensjahr vollendet hat (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 AtG): 
Der Anspruch erlischt auf Dauer mit Ablauf des Monats,
in dem der Arbeitnehmer das 65. Lebensjahr vollendet.
Für Arbeitnehmer, die am 1. des Monats geboren sind,
erlischt der Anspruch mit Ablauf des Vormonats,
eine ungeminderte Altersrente beanspruchen kann 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 2 AtG),
eine geminderte oder ungeminderte Altersrente (ggf.
auch als Teilrente) oder Knappschaftsausgleichsleistung
bezieht (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 AtG),
eine der Altersrente ähnliche Leistung öffentlich-rechtli-
cher Art bezieht, z.B. eine ausländische Altersrente 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 AtG),
eine mehr als geringfügige Beschäftigung von 150
Kalendertagen und mehr ausgeübt oder in entsprechen-
dem Umfang Mehrarbeit geleistet hat. Hierbei sind alle
Ruhenszeiträume innerhalb des Förderzeitraumes zu
berücksichtigen (§ 5 Abs. 3 Satz 3 AtG).

Den Altersrenten der gesetzlichen Rentenversicherung
stehen vergleichbare Leistungen einer Versicherungs-
oder Versorgungseinrichtung oder eines Versiche-
rungsunternehmens gleich, wenn der Arbeitnehmer von
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung befreit ist.

Ob eine Altersrente wegen vorzeitiger Inanspruchnahme
vor dem für den Versicherten maßgebenden Rentenalter
um einen Abschlag an Entgeltpunkten gemindert wäre,
richtet sich nach § 63 Abs. 5 i.V.m. § 77 Abs. 2 Ziffer 1
SGB VI. 
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Mit dem Altersteilzeitgesetz wird der gleitende Übergang
von der Arbeit in die Rente gefördert. Personen, die min-
destens 24 Kalendermonate Altersteilzeitarbeit ausge-
übt haben, können daher – bei Vorliegen der sonstigen
Voraussetzungen – grundsätzlich eine Altersrente nach
Altersteilzeitarbeit beanspruchen (vgl. § 237 SGB VI).
Diese Rente können aber nur Versicherte erhalten, die vor
1952 geboren sind. 

Die Altersgrenzen für die Altersrente nach Altersteilzeitar-
beit sind seit 1997 stufenweise auf das 65. Lebensjahr
heraufgesetzt worden. Das bedeutet, dass diese Altersren-
te nur noch mit Abschlägen (in Höhe von monatlich 0,3
v.H.) möglich ist, wenn keine Vertrauensschutzregelung
greift. 

Die vorzeitige Inanspruchnahme der Altersrente nach min-
destens 24 Kalendermonaten Altersteilzeitarbeit ab Voll-
endung des 60. Lebensjahres ist nur noch für bestimmte
Altersgruppen möglich. Durch das sog. RV-Nachhaltigkeits-
gesetz wurde die Altersgrenze für die vorzeitige Inan-
spruchnahme dieser Altersrente für alle nach 1945 gebore-
nen Versicherten in der Zeit von 2006 bis 2008 vom 60.
auf das 63. Lebensjahr angehoben. Dies gilt jedoch nicht
für Versicherte, die bereits vor dem 1.1.2004 rechtswirk-
sam Altersteilzeitarbeit vereinbart haben.

Frauen, die vor 1952 geboren sind, können aufgrund
besonderer rentenrechtlicher Voraussetzungen auch ohne
Altersteilzeitarbeit ab Vollendung des 60. Lebensjahres
eine ggf. geminderte Rente beziehen (vgl. § 237a SGB VI). 

Mit dem sog. RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz (Stand:
Gesetzentwurf vom 29.11.2006) soll die allgemeine Regel-
altersgrenze zwischen 2012 und 2029 auf 67 Jahre angeho-
ben werden. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Vertrau-
ensschutzregelung sieht vor, dass die bis einschl. 1954
Geborenen, die vor dem Stichtag 01.01.2007 bereits eine
Altersteilzeitvereinbarung verbindlich abgeschlossen haben,
von der Anhebung der Altersgrenzen ausgenommen sind.
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Übrigens: Versicherte, die das 54. Lebensjahr vollendet
haben, können Auskunft verlangen über die Höhe der Bei-
tragszahlung, die zum Ausgleich einer Rentenminderung
bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Altersrente erfor-
derlich ist, und über den Stand ihrer Rentenversicherung.
Gesetzliche Grundlage hierfür ist § 109 SGB VI. 
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6.1
Entgeltersatzleistungen der Agentur für
Arbeit (Arbeitslosengeld)

Wird die Altersteilzeitarbeit vor Eintritt in die Altersrente
beendet (z.B. bei Insolvenz des Arbeitgebers) und sind die
Voraussetzungen für den Bezug von Arbeitslosengeld
erfüllt, werden die Entgeltersatzleistungen nach dem
Arbeitsentgelt bemessen, das der Arbeitnehmer erzielt
hätte, wenn er seine Arbeitszeit nicht im Rahmen der
Altersteilzeitarbeit vermindert hätte (§ 10 Abs. 1 AtG). Das
gilt aber nur bis zu jenem Zeitpunkt, zu dem der Arbeitneh-
mer eine Rente wegen Alters (ggf. auch mit einer Renten-
minderung) in Anspruch nehmen kann. Wird die Rente
nicht in Anspruch genommen, ist das Bemessungsentgelt
ohne Berücksichtigung der genannten Sonderregelung neu
festzusetzen.

Wird während der Altersteilzeitarbeit Kurzarbeitergeld
(einschl. Saison-Kurzarbeitergeld) bezogen (§ 10 Abs. 4 AtG),
hat der Arbeitgeber die Aufstockungsleistungen nach dem
Altersteilzeitgesetz in dem Umfang zu erbringen, als hätte
der Arbeitnehmer die vereinbarte Arbeitszeit gearbeitet.

6.2
Entgeltersatzleistungen anderer 
Leistungsträger (z.B. Krankengeld)

Bei dem Bezug von

Krankengeld
Krankentagegeld von einem privaten Versicherungsun-
ternehmen
Versorgungskrankengeld
Verletztengeld
Übergangsgeld 

während der Altersteilzeit finden für die Bemessung dieser 
Leistungen die Aufstockungsbeträge zum Arbeitsentgelt
und die zusätzlichen Beiträge zur Rentenversicherung
keine Berücksichtigung. Deshalb tritt in Fällen des Bezuges
einer solchen Entgeltersatzleistung die BA an die Stelle

35

Soziale Sicherung 6



des Arbeitgebers (§ 10 Abs. 2 AtG) und erstattet den Auf-
stockungsbetrag zum Arbeitsentgelt unmittelbar dem
Arbeitnehmer. Die Beiträge zur Rentenversicherung werden
dem individuellen Versichertenkonto beim zuständigen
Rentenversicherungsträger direkt gutgeschrieben. 

Um in diesen Fällen den Verwaltungsaufwand möglichst
gering zu halten, empfiehlt es sich, dass der Arbeitgeber
auch für die Dauer des Bezugs einer der oben genannten
Entgeltersatzleistungen die Aufstockungsleistungen zum
Arbeitsentgelt und die zusätzlichen Beiträge zur Renten-
versicherung in der gesetzlichen Höhe weiterhin erbringt.
In diesem Fall bemessen sich die Aufstockungsleistungen
nach dem aktuellen Regelarbeitsentgelt (siehe Nr. 3.1). Hat
der Arbeitgeber die Leistungen nach § 10 Abs. 2 AtG anstel-
le der BA erbracht, werden ihm die Leistungen – bei Wieder-
besetzung des freigemachten Arbeitsplatzes – von der Agen-
tur für Arbeit in der gesetzlichen Höhe erstattet.

Bezieher von Krankentagegeld eines privaten Versiche-
rungsunternehmens müssen allerdings zunächst über die
Antragspflichtversicherung (§ 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB
VI) für einen Grundbeitrag sorgen, damit die Agentur für
Arbeit oder der Arbeitgeber den für die Altersteilzeitarbeit
maßgebenden zusätzlichen Rentenversicherungsbeitrag
entrichten kann. Für Arbeitnehmer, die Krankentagegeld
beziehen und keinen Antrag nach § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2
SGB VI stellen, können für die Dauer des Leistungsbezuges
allein die Aufstockungsleistungen zum Arbeitsentgelt
erbracht werden.
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Um einen Schutz der Wertguthaben der im Blockmodell
beschäftigten Arbeitnehmer zu gewährleisten, wurde eine
spezielle Insolvenzsicherung im Altersteilzeitgesetz ver-
bindlich vorgeschrieben (vgl. § 8a AtG). Ergibt sich aus der
Vereinbarung zur Einführung der Altersteilzeitarbeit, dass
ein Wertguthaben aufgebaut wird, das den Betrag des
dreifachen Regelarbeitsentgelts (siehe Nr. 3.1) ein-
schließlich des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils zur
Gesamtsozialversicherung überschreitet, muss der Arbeit-
geber das Wertguthaben in geeigneter Weise gegen das
Risiko seiner Zahlungsunfähigkeit absichern. Eine Verrech-
nung von steuer- und beitragsfreien Aufstockungsleistun-
gen mit den beitragspflichtigen Entgelten im Wertguthaben
ist nicht zulässig. 

Die Verpflichtung zur Absicherung besteht mit der ersten
Gutschrift, das heißt, ab dem Zeitpunkt, in dem der zu
sichernde Anspruch auf das in der Freistellungsphase aus-
zuzahlende Arbeitsentgelt entsteht. Der Arbeitgeber hat
gegenüber dem Arbeitnehmer erstmals mit der ersten Gut-
schrift und anschließend alle sechs Monate die zur Siche-
rung ergriffenen Maßnahmen in Textform (§ 126b BGB)
nachzuweisen. Die Betriebsparteien können eine andere
gleichwertige Art und Form des Nachweises vereinbaren.
Kommt der Arbeitgeber seiner gesetzlichen Sicherungs-
verpflichtung nicht nach, hat der Arbeitnehmer einen
gesetzlichen Anspruch auf Sicherheitsleistung in Höhe
des bestehenden Wertguthabens gegen seinen Arbeitgeber.

Geeignete Insolvenzsicherungsmodelle können z.B. sein:
Bankbürgschaften,
Absicherung im Wege dinglicher Sicherheiten (z.B. Ver-
pfändung von Wertpapieren, insbesondere Fonds) zu
Gunsten der Arbeitnehmer,
bestimmte Versicherungsmodelle der Versicherungs-
wirtschaft oder 
das Modell der doppelseitigen Treuhand.

Nicht zulässig sind dagegen:
Bilanzielle Rückstellungen,
zwischen Konzernunternehmen (§ 18 Aktiengesetz) 
begründete Einstandspflichten, insbesondere Bürg-
schaften, Patronatserklärungen oder Schuldbeitritte.
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Der Arbeitnehmer hat alle Änderungen, die die Höhe der
Leistung und deren Dauer beeinflussen können, dem
Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 AtG).
Der Arbeitnehmer hat der Agentur für Arbeit die zu
Unrecht bezogenen Leistungen zu erstatten, wenn er vor-
sätzlich oder grob fahrlässig seinen Mitwirkungspflichten
nicht nachgekommen ist oder gegenüber dem Arbeitgeber
falsche Angaben gemacht hat und dadurch die Leistungen
zu Unrecht erbracht wurden (§ 11 Abs. 2 AtG).

Die Pflicht zur Mitwirkung des Arbeitgebers als Empfän-
ger der Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz ergibt
sich aus den §§ 60 ff. des Ersten Buches Sozialgesetzbuch
(SGB I).

Mitwirkungspflichten 
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9.1
Antragstellung

Die Agentur für Arbeit entscheidet auf Antrag des Arbeit-
gebers (sog. Anerkennungsantrag), ob die Voraussetzun-
gen für die Erbringung von Förderleistungen vorliegen. Der
Arbeitgeber hat darzulegen, dass die erforderliche Wieder-
besetzung tatsächlich stattgefunden hat. 

Der Anerkennungsantrag (Vordruck AtG 200) ist bei der
Agentur für Arbeit zu stellen, in deren Bezirk der
Betrieb liegt, in dem der ältere Arbeitnehmer beschäf-
tigt ist. Der Arbeitgeber kann sich bei Vorliegen sachlicher
Gründe auch an eine andere Agentur wenden, wenn z.B.
die Anerkennungsanträge zentral bei einer Agentur für
Arbeit gestellt werden sollen, weil das Unternehmen bun-
desweit tätig ist. Der Antrag ist innerhalb von drei Mona-
ten nach Vorliegen der Fördervoraussetzungen zu stellen.
Wird der Antrag danach gestellt, wirkt er erst vom Beginn
des Monats der Antragstellung an (§ 12 Abs. 1 AtG).
Wurde der freigemachte Arbeitsplatz mit einem Bezieher
von Arbeitslosengeld II wiederbesetzt, ist dem Antrag die
Kostenzusage des Trägers der Grundsicherung beizufügen
(siehe auch Nr. 3.5).

Da die Wiederbesetzung des freigemachten/freigeworde-
nen Arbeitsplatzes im Blockmodell (siehe Nr. 2.2) erst ab
Beginn der Freistellungsphase erfolgt, kann die Agentur für
Arbeit auf Antrag des Arbeitgebers (Vordruck AtG 100)
auch vorab entscheiden, ob die Voraussetzungen des § 2
AtG vorliegen und der Arbeitnehmer zum Personenkreis
der begünstigten älteren Arbeitnehmer gehört (§ 12 Abs. 1
AtG). Änderungen, die im Zeitraum von der Vorabentschei-
dung bis zur tatsächlichen Wiederbesetzung eintreten, kön-
nen den Bestand der Vorabentscheidung beeinflussen. Die
Vordrucke AtG 100 (Antrag auf Vorabentscheidung) und
AtG 200 (Anerkennungsantrag) erhalten Sie bei jeder
Agentur für Arbeit oder über das Internet.
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9.2
Auszahlung der Leistungen

Die Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz werden
monatlich nachträglich auf Antrag des Arbeitgebers (sog.
Erstattungsantrag) gezahlt (§ 12 Abs. 2 AtG). Der Erstat-
tungsantrag (Vordruck AtG 300) wirkt – bei Vorliegen der
Voraussetzungen – für die gesamte Dauer der Altersteil-
zeit, die von der Agentur für Arbeit mit Bescheid anerkannt
wurde (siehe Nr. 9.1 Abs. 1 und 2).

Änderungen in den Verhältnissen, die sich auf die Höhe
der Erstattungsleistungen auswirken können (z.B. Vermin-
derung des Regelarbeitsentgelts um mindestens 10 Euro
infolge einer arbeitsvertraglichen Änderung, Beendigung
der Altersteilzeit, Tod des Arbeitnehmers) sind der Agentur
für Arbeit unverzüglich mitzuteilen (siehe auch Nr. 8 Abs.
2). Der Erstattungsantrag ist an keine Frist gebunden, die
Erstattungsleistungen unterliegen jedoch einer vierjährigen
Verjährungsfrist (§ 45 SGB I). Der Erstattungsantrag sollte
grundsätzlich bei der Agentur für Arbeit gestellt werden, in
deren Bezirk die für den Arbeitgeber zuständige Lohnab-
rechnungsstelle liegt. 

Wird die Altersteilzeitarbeit im Blockmodell (siehe Nr. 2.2)
geleistet und erfolgt die rechtswirksame Wiederbesetzung
des freigemachten/freigewordenen Arbeitsplatzes ab
Beginn der Freistellungsphase, werden die Leistungen der
Agentur für Arbeit mit Beginn der Freistellungsphase
gewährt (§ 12 Abs. 3 Satz 1 AtG). In diesem Fall erfassen
die monatlichen Förderleistungen auch die entsprechen-
den zurückliegenden Zeiträume der Arbeitsphase und wer-
den immer für die Zeit erbracht, die durch die Wiederbe-
setzung abgedeckt ist; so werden z.B. die Förderleistungen
bei einer vierjährigen Altersteilzeit im Blockmodell nach
Ablauf der Arbeitsphase von zwei Jahren für den sich 
hieran anschließenden gleichlangen Zeitraum der Freistel-
lungsphase monatlich in doppelter Höhe gezahlt. Diese
Regelung findet jedoch im Falle der Beschäftigung eines
Auszubildenden (§ 3 Abs.1 Nr. 2 Buchst. b AtG) keine
Anwendung (siehe Nr. 3.5 Buchst. b) letzter Absatz).
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Endet die Altersteilzeitvereinbarung im Blockmodell vorzei-
tig, bleibt der Anspruch auf Förderleistungen für zurücklie-
gende Zeiten erhalten, wenn der freigemachte/freigewor-
dene Arbeitsplatz (weiterhin) besetzt bleibt bzw. in Kleinun-
ternehmen (siehe Nr. 3.5) ein Auszubildender beschäftigt
wird (§ 12 Abs. 3 Satz 2 AtG) und dem Arbeitgeber ent-
sprechende Aufwendungen für Aufstockungsleistun-
gen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 und § 4 Abs. 2 AtG tatsäch-
lich verblieben sind.

Die Agentur für Arbeit kann über die Auszahlung der Leis-
tung vorläufig entscheiden, wenn für die Prüfung der
Erstattungsvoraussetzungen voraussichtlich längere Zeit
erforderlich ist (§ 12 Abs. 4 AtG). Die vorläufige Entschei-
dung über die Auszahlung der Leistungen ist zu beantra-
gen. Aufgrund der vorläufigen Entscheidung erbrachte
Leistungen sind auf die zustehenden Leistungen anzurech-
nen. Sie sind zu erstatten, soweit mit der abschließenden
Entscheidung ein Anspruch nicht oder nur in geringerer
Höhe zuerkannt wird. 

Der Vordruck AtG 300 (Erstattungsantrag) ist bei jeder
Agentur für Arbeit sowie über das Internet erhältlich.
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Für die Beantwortung weiterer Fragen zum Altersteilzeitge-
setz und ggf. zur sozialen Absicherung bei Arbeitslosigkeit
steht Ihnen jederzeit die zuständige Agentur für Arbeit
gerne zur Verfügung. 

Für rentenrechtliche Fragen (z.B. Auswirkung der Altersteil-
zeitarbeit auf die Altersrente, Höhe der Altersrente usw.)
ist nicht die Agentur für Arbeit, sondern die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund mit ihren Beratungseinrichtungen
zuständig. Zu arbeitsrechtlichen bzw. tarifrechtlichen Fra-
gen im Zusammenhang mit der Altersteilzeitarbeit können
u.a. die Tarifvertragsparteien Auskünfte erteilen.

Informationen über die sonstigen Leistungen der Agentur
für Arbeit sowie die erforderlichen Antragsvordrucke 
erhalten Sie über das Internet unter folgender Adresse:

www.arbeitsagentur.de

Weitere Hinweise 
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Gesetzestext

Altersteilzeitgesetz (Stand: 1.1.2007)

§ 1
Grundsatz

(1) Durch Altersteilzeitarbeit soll älteren Arbeitnehmern
ein gleitender Übergang vom Erwerbsleben in die Alters-
rente ermöglicht werden.

(2) Die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur) fördert
durch Leistungen nach diesem Gesetz die Teilzeitarbeit
älterer Arbeitnehmer, die ihre Arbeitszeit ab Vollendung
des 55. Lebensjahres spätestens ab 31. Dezember 2009
vermindern, und damit die Einstellung eines sonst arbeits-
losen Arbeitnehmers ermöglichen.

§ 2
Begünstigter Personenkreis

(1) Leistungen werden für Arbeitnehmer gewährt, die

1. das 55. Lebensjahr vollendet haben,

2. nach dem 14. Februar 1996 aufgrund einer Vereinba-
rung mit ihrem Arbeitgeber, die sich zumindest auf die
Zeit erstrecken muss, bis eine Rente wegen Alters
beansprucht werden kann, ihre Arbeitszeit auf die Hälf-
te der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit vermindert
haben, und versicherungspflichtig beschäftigt im Sinne
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch sind (Altersteilzeit-
arbeit) 
und 

3. innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der Alters-
teilzeitarbeit mindestens 1.080 Kalendertage in einer
versicherungspflichtigen Beschäftigung nach dem Drit-
ten Buch Sozialgesetzbuch oder nach den Vorschriften
eines Mitgliedstaates, in dem die Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 des Rates der Europäischen Union Anwen-
dung findet, gestanden haben. Zeiten mit Anspruch auf
Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe, Zeiten des
Bezuges von Arbeitslosengeld II sowie Zeiten in denen
Versicherungspflicht nach § 26 Abs. 2 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch bestand, stehen der versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung gleich. § 427 Abs. 3 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend.

43

Anlage 11 



44

11 

(2) Sieht die Vereinbarung über die Altersteilzeitarbeit
unterschiedliche wöchentliche Arbeitszeiten oder eine
unterschiedliche Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit
vor, ist die Voraussetzung nach Absatz 1 Nr. 2 auch erfüllt,
wenn

1. die wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt eines Zeit-
raums von bis zu drei Jahren oder bei Regelung in
einem Tarifvertrag, auf Grund eines Tarifvertrages in
einer Betriebsvereinbarung oder in einer Regelung der
Kirchen und der öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaften im Durchschnitt eines Zeitraums von bis zu
sechs Jahren die Hälfte der bisherigen wöchentlichen
Arbeitszeit nicht überschreitet und der Arbeitnehmer
versicherungspflichtig beschäftigt im Sinne des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch ist und

2. das Arbeitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit sowie der
Aufstockungsbetrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a
fortlaufend gezahlt werden.

Im Geltungsbereich eines Tarifvertrages nach Satz 1 Nr. 1
kann die tarifvertragliche Regelung im Betrieb eines nicht
tarifgebundenen Arbeitgebers durch Betriebsvereinbarung
oder, wenn ein Betriebsrat nicht besteht, durch schriftliche
Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeit-
nehmer übernommen werden. Können auf Grund eines sol-
chen Tarifvertrages abweichende Regelungen in einer
Betriebsvereinbarung getroffen werden, kann auch in
Betrieben eines nicht tarifgebundenen Arbeitgebers davon
Gebrauch gemacht werden. Satz 1 Nr. 1, 2. Alternative gilt
entsprechend. In einem Bereich, in dem tarifvertragliche
Regelungen zur Verteilung der Arbeitszeit nicht getroffen
sind oder üblicherweise nicht getroffen werden, kann eine
Regelung im Sinne des Satzes 1 Nr. 1, 2. Alternative auch
durch Betriebsvereinbarung oder, wenn ein Betriebsrat
nicht besteht, durch schriftliche Vereinbarung zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer getroffen werden. 

(3) Sieht die Vereinbarung über die Altersteilzeitarbeit
unterschiedliche wöchentliche Arbeitszeiten oder eine
unterschiedliche Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit
über einen Zeitraum von mehr als sechs Jahren vor, ist die
Voraussetzung nach Absatz 1 Nr. 2 auch erfüllt, wenn die
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wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt eines Zeitraums
von sechs Jahren, der innerhalb des Gesamtzeitraums der
vereinbarten Altersteilzeitarbeit liegt, die Hälfte der bishe-
rigen wöchentlichen Arbeitszeit nicht überschreitet, der
Arbeitnehmer versicherungspflichtig beschäftigt im Sinne
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch ist und die weiteren
Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen. Die Leistungen
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 sind nur in dem in Satz 1 genannten
Zeitraum von sechs Jahren zu erbringen.

§ 3
Anspruchsvoraussetzungen

(1) Der Anspruch auf die Leistungen nach § 4 setzt voraus,
dass

1. der Arbeitgeber aufgrund eines Tarifvertrages, einer
Regelung der Kirchen und der öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften, einer Betriebsvereinbarung
oder einer Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer

a) das Regelarbeitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit um
mindestens 20 vom Hundert aufgestockt hat, wobei die
Aufstockung auch weitere Entgeltbestandteile umfassen
kann,
und

b) für den Arbeitnehmer zusätzlich Beiträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung mindestens in Höhe des Beitrags
entrichtet hat, der auf 80 vom Hundert des Regelarbeits-
entgelts für die Altersteilzeitarbeit, begrenzt auf den
Unterschiedsbetrag zwischen 90 vom Hundert der
monatlichen Beitragsbemessungsgrenze und dem Regel-
arbeitsentgelt, entfällt, höchstens bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze, sowie

2. der Arbeitgeber aus Anlass des Übergangs des Arbeit-
nehmers in die Altersteilzeitarbeit 

a) einen bei einer Agentur für Arbeit arbeitslos gemelde-
ten Arbeitnehmer oder einen Arbeitnehmer nach
Abschluss der Ausbildung auf dem freigemachten oder
auf einem in diesem Zusammenhang durch Umsetzung
freigewordenen Arbeitsplatz versicherungspflichtig im
Sinne des Dritten Buches Sozialgesetzbuch beschäftigt;
bei Arbeitgebern, die in der Regel nicht mehr als 50
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Arbeitnehmer beschäftigen, wird unwiderleglich vermu-
tet, dass der Arbeitnehmer auf dem freigemachten oder
auf einem in diesem Zusammenhang durch Umsetzung
freigewordenen Arbeitsplatz beschäftigt wird, oder

b) einen Auszubildenden versicherungspflichtig im Sinne
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch beschäftigt, wenn
der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als 50 Arbeit-
nehmer beschäftigt und

3. die freie Entscheidung des Arbeitgebers bei einer über 
fünf vom Hundert der Arbeitnehmer des Betriebes
hinausgehenden Inanspruchnahme sichergestellt ist
oder eine Ausgleichskasse der Arbeitgeber oder eine
gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien
besteht, wobei beide Voraussetzungen in Tarifverträgen
verbunden werden können.

Die Beschäftigung eines Beziehers von Arbeitslosengeld II
erfüllt die Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a)
nur dann, wenn eine Zusage nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 6
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch erfolgt ist.

(1a) Die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe
a sind auch erfüllt, wenn Bestandteile des Arbeitsentgelts,
die für den Zeitraum der vereinbarten Altersteilzeitarbeit
nicht vermindert worden sind, bei der Aufstockung außer
Betracht bleiben.

(2) Für die Zahlung der Beiträge nach Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe b gelten die Bestimmungen des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch über die Beitragszahlung aus dem
Arbeitsentgelt.

(3) Hat der in Altersteilzeitarbeit beschäftigte Arbeitneh-
mer die Arbeitsleistung oder Teile der Arbeitsleistung im
voraus erbracht, so ist die Voraussetzung nach Absatz 1
Nr. 2 bei Arbeitszeiten nach § 2 Abs. 2 und 3 erfüllt, wenn
die Beschäftigung eines bei einer Agentur für Arbeit
arbeitslos gemeldeten Arbeitnehmers oder eines Arbeit-
nehmers nach Abschluss der Ausbildung auf dem freige-
machten oder durch Umsetzung freigewordenen Arbeits-
platz erst nach Erbringung der Arbeitsleistung erfolgt.
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§ 4
Leistungen

(1) Die Bundesagentur erstattet dem Arbeitgeber für 
längstens sechs Jahre

1. den Aufstockungsbetrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchsta-
be a in Höhe von 20 vom Hundert des für die Altersteil-
zeitarbeit gezahlten Regelarbeitsentgelts
und

2. den Betrag, der nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b in
Höhe des Beitrags geleistet worden ist, der auf den
Betrag entfällt, der sich aus 80 vom Hundert des Regel-
arbeitsentgelts für die Altersteilzeitarbeit ergibt, jedoch
höchstens des auf den Unterschiedsbetrag zwischen 90
vom Hundert der monatlichen Beitragsbemessungs-
grenze und dem Regelarbeitsentgelt entfallenden Bei-
trags.

(2) Bei Arbeitnehmern, die nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
oder § 231 Abs. 1 und Abs. 2 des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch von der Versicherungspflicht befreit sind, wer-
den Leistungen nach Absatz 1 auch erbracht, wenn die
Voraussetzung des § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b nicht
erfüllt ist. Dem Betrag nach Absatz 1 Nr. 2 stehen in die-
sem Fall vergleichbare Aufwendungen des Arbeitgebers bis
zur Höhe des Beitrags gleich, den die Bundesagentur nach
Abs. 1 Nr. 2 zu tragen hätte, wenn der Arbeitnehmer nicht
von der Versicherungspflicht befreit wäre.
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§ 5
Erlöschen und Ruhen des Anspruchs

(1) Der Anspruch auf die Leistungen nach § 4 erlischt

1. mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Arbeitneh-
mer die Altersteilzeitarbeit beendet oder das 65.
Lebensjahr vollendet hat,

2. mit Ablauf des Kalendermonats vor dem Kalendermo-
nat, für den der Arbeitnehmer eine Rente wegen Alters
oder, wenn er von der Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung befreit ist, eine ver-
gleichbare Leistung einer Versicherungs- oder Versor-
gungseinrichtung oder eines Versicherungsunterneh-
mens beanspruchen kann; dies gilt nicht für Renten, die
vor dem für den Versicherten maßgebenden Rentenal-
ter in Anspruch genommen werden können oder

3. mit Beginn des Kalendermonats, für den der Arbeitneh-
mer eine Rente wegen Alters, eine Knappschaftsaus-
gleichsleistung, eine ähnliche Leistung öffentlich-recht-
licher Art oder, wenn er von der Versicherungspflicht in
der gesetzlichen Rentenversicherung befreit ist, eine
vergleichbare Leistung einer Versicherungs- oder Ver-
sorgungseinrichtung oder eines Versicherungsunter-
nehmens bezieht.

(2) Der Anspruch auf die Leistungen besteht nicht, solange
der Arbeitgeber auf dem freigemachten oder durch Umset-
zung freigewordenen Arbeitsplatz keinen Arbeitnehmer
mehr beschäftigt, der bei Beginn der Beschäftigung die
Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Nr. 2 erfüllt hat. Dies gilt
nicht, wenn der Arbeitsplatz mit einem Arbeitnehmer, der
diese Voraussetzungen erfüllt, innerhalb von drei Monaten
erneut wiederbesetzt wird oder der Arbeitgeber insgesamt
für vier Jahre die Leistungen erhalten hat.

(3) Der Anspruch auf die Leistungen ruht während der
Zeit, in der der Arbeitnehmer neben seiner Altersteilzeitar-
beit Beschäftigungen oder selbständige Tätigkeiten ausübt,
die die Geringfügigkeitsgrenze des § 8 des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch überschreiten oder aufgrund solcher
Beschäftigungen eine Entgeltersatzleistung erhält. Der
Anspruch auf die Leistungen erlischt, wenn er mindestens
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150 Kalendertage geruht hat. Mehrere Ruhenszeiträume
sind zusammenzurechnen. Beschäftigungen oder selbstän-
dige Tätigkeiten bleiben unberücksichtigt, soweit der
altersteilzeitarbeitende Arbeitnehmer sie bereits innerhalb
der letzten fünf Jahre vor Beginn der Altersteilzeitarbeit
ständig ausgeübt hat.

(4) Der Anspruch auf die Leistungen ruht während der
Zeit, in der der Arbeitnehmer über die Altersteilzeitarbeit
hinaus Mehrarbeit leistet, die den Umfang der Geringfügig-
keitsgrenze des § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
überschreitet. Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(5) § 48 Abs. 1 Nr. 3 des Zehnten Buches Sozialgesetz-
buch findet keine Anwendung.

§ 6
Begriffsbestimmungen

(1) Das Regelarbeitsentgelt für die Altersteilzeitarbeit im
Sinne dieses Gesetzes ist das auf einen Monat entfallende
vom Arbeitgeber regelmäßig zu zahlende sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsentgelt, soweit es die Beitragsbe-
messungsgrenze des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
nicht überschreitet. Entgeltbestandteile, die nicht laufend
gezahlt werden, sind nicht berücksichtigungsfähig.

(2) Als bisherige wöchentliche Arbeitszeit ist die wöchentli-
che Arbeitszeit zugrunde zu legen, die mit dem Arbeitneh-
mer vor dem Übergang in die Altersteilzeitarbeit vereinbart
war. Zugrunde zu legen ist höchstens die Arbeitszeit, die
im Durchschnitt der letzten 24 Monate vor dem Übergang
in die Altersteilzeit vereinbart war. Die ermittelte durch-
schnittliche Arbeitszeit kann auf die nächste volle Stunde
gerundet werden. 
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§ 7
Berechnungsvorschrift

(1) Ein Arbeitgeber beschäftigt in der Regel nicht mehr als
50 Arbeitnehmer, wenn er in dem Kalenderjahr, das demje-
nigen, für das die Feststellung zu treffen ist, vorausgegan-
gen ist, für einen Zeitraum von mindestens acht Kalender-
monaten nicht mehr als 50 Arbeitnehmer beschäftigt hat.
Hat das Unternehmen nicht während des ganzen nach
Satz 1 maßgebenden Kalenderjahrs bestanden, so
beschäftigt der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als 50
Arbeitnehmer, wenn er während des Zeitraums des Beste-
hens des Unternehmens in der überwiegenden Zahl der
Kalendermonate nicht mehr als 50 Arbeitnehmer beschäf-
tigt hat. Ist das Unternehmen im Laufe des Kalenderjahres
errichtet worden, in dem die Feststellung nach Satz 1 zu
treffen ist, so beschäftigt der Arbeitgeber in der Regel
nicht mehr als 50 Arbeitnehmer, wenn nach der Art des
Unternehmens anzunehmen ist, dass die Zahl der beschäf-
tigten Arbeitnehmer während der überwiegenden Kalen-
dermonate dieses Kalenderjahres 50 nicht überschreiten
wird. 

(2) Für die Berechnung der Zahl der Arbeitnehmer nach 
§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ist der Durchschnitt der letzten zwölf
Kalendermonate vor dem Beginn der Altersteilzeitarbeit
des Arbeitnehmers maßgebend. Hat ein Betrieb noch nicht
zwölf Monate bestanden, ist der Durchschnitt der Kalen-
dermonate während des Zeitraums des Bestehens des
Betriebes maßgebend.

(3) Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeit-
nehmer nach Absatz 1 und 2 bleiben schwerbehinderte
Menschen und Gleichgestellte im Sinne des Neuntes Buch
Sozialgesetzbuch sowie Auszubildende außer Ansatz. Teil-
zeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden
sind mit 0,5 und mit einer regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit von nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu
berücksichtigen.

(4) Bei der Ermittlung der Zahl der in Altersteilzeitarbeit
beschäftigten Arbeitnehmer nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 sind
schwerbehinderte Menschen und Gleichgestellte im Sinne
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zu berücksichtigen.
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§ 8
Arbeitsrechtliche Regelungen

(1) Die Möglichkeit eines Arbeitnehmers zur Inanspruch-
nahme von Altersteilzeitarbeit gilt nicht als eine die Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber
begründende Tatsache im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 des
Kündigungsschutzgesetzes; sie kann auch nicht bei der
sozialen Auswahl nach § 1 Abs. 3 Satz 1 des Kündigungs-
schutzgesetzes zum Nachteil des Arbeitnehmers berück-
sichtigt werden.

(2) Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Zahlung von
Leistungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 kann nicht für den Fall
ausgeschlossen werden, dass der Anspruch des Arbeitge-
bers auf die Leistungen nach § 4 nicht besteht, weil die
Voraussetzung des § 3 Abs. 1 Nr. 2 nicht vorliegt. Das glei-
che gilt für den Fall, dass der Arbeitgeber die Leistungen
nur deshalb nicht erhält, weil er den Antrag nach § 12
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
gestellt hat oder seinen Mitwirkungspflichten nicht nach-
gekommen ist, ohne dass dafür eine Verletzung der Mitwir-
kungspflichten des Arbeitnehmers ursächlich war.

(3) Eine Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeit-
geber über die Altersteilzeitarbeit, die die Beendigung der
Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung zu einem Zeitpunkt
vorsieht, in dem der Arbeitnehmer Anspruch auf eine
Rente nach Altersteilzeitarbeit hat, ist zulässig.

§ 8a
Insolvenzsicherung

(1) Führt eine Vereinbarung über die Altersteilzeitarbeit im
Sinne von § 2 Abs. 2 zum Aufbau eines Wertguthabens, das
den Betrag des Dreifachen des Regelarbeitsentgeltes nach
§ 6 Abs. 1 einschließlich des darauf entfallenden Arbeitge-
beranteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag übersteigt,
ist der Arbeitgeber verpflichtet, das Wertguthaben ein-
schließlich des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am
Gesamtsozialversicherungsbeitrag mit der ersten Gutschrift
in geeigneter Weise gegen das Risiko seiner Zahlungsunfä-
higkeit abzusichern. Bilanzielle Rückstellungen sowie zwi-
schen Konzernunternehmen (§ 18 Aktiengesetz) begründe-
te Einstandspflichten, insbesondere Bürgschaften, Patro-
natserklärungen oder Schuldbeitritte, gelten nicht als geeig-
nete Sicherungsmittel im Sinne des Satzes 1. 
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(2) Bei der Ermittlung der Höhe des zu sichernden Wert-
guthabens ist eine Anrechnung der Leistungen nach § 3
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a und b und § 4 Abs. 2 sowie der
Zahlungen des Arbeitgebers zur Übernahme der Beiträge
im Sinne des § 187a des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch unzulässig. 

(3) Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer die zur Siche-
rung des Wertguthabens ergriffenen Maßnahmen mit der
ersten Gutschrift und danach alle sechs Monate in Text-
form nachzuweisen. Die Betriebsparteien können eine
andere gleichwertige Art und Form des Nachweises verein-
baren; Abs. 4 bleibt hiervon unberührt.

(4) Kommt der Arbeitgeber seiner Verpflichtung nach
Absatz 3 nicht nach oder sind die nachgewiesenen Maß-
nahmen nicht geeignet und weist er auf schriftliche Auffor-
derung des Arbeitnehmers nicht innerhalb eines Monats
eine geeignete Insolvenzsicherung des bestehenden Wert-
guthabens in Textform nach, kann der Arbeitnehmer ver-
langen, dass Sicherheit in Höhe des bestehenden Wertgut-
habens geleistet wird. Die Sicherheitsleistung kann nur
erfolgen durch Stellung eines tauglichen Bürgen oder Hin-
terlegung von Geld oder solchen Wertpapieren, die nach 
§ 234 Abs. 1 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur
Sicherheitsleistung geeignet sind. Die Vorschriften der 
§§ 233, 234 Abs. 2, §§ 235 und 239 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs sind entsprechend anzuwenden.

(5) Vereinbarungen über den Insolvenzschutz, die zum
Nachteil des in Altersteilzeitarbeit beschäftigten Arbeitneh-
mers von den Bestimmungen dieser Vorschrift abweichen,
sind unwirksam.

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung gegen-
über dem Bund, den Ländern, den Gemeinden, Körper-
schaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen
Rechts, über deren Vermögen die Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens nicht zulässig ist, sowie solchen juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts, bei denen der
Bund, ein Land oder eine Gemeinde kraft Gesetzes die
Zahlungsfähigkeit sichert.
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§ 9
Ausgleichskassen, gemeinsame Einrichtungen

(1) Werden die Leistungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 aufgrund
eines Tarifvertrages von einer Ausgleichskasse der Arbeit-
geber erbracht oder dem Arbeitgeber erstattet, gewährt
die Bundesagentur auf Antrag der Tarifvertragsparteien die
Leistungen nach § 4 der Ausgleichskasse.

(2) Für gemeinsame Einrichtungen der Tarifvertragsparteien
gilt Absatz 1 entsprechend.

§ 10
Soziale Sicherung des Arbeitnehmers

(1) Beansprucht ein Arbeitnehmer, der Altersteilzeitarbeit
(§ 2) geleistet hat und für den der Arbeitgeber Leistungen
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 erbracht hat, Arbeitslosengeld oder
Arbeitslosenhilfe, erhöht sich das Bemessungsentgelt, das
sich nach den Vorschriften des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch ergibt, bis zu dem Betrag, der als Bemessungs-
entgelt zugrunde zu legen wäre, wenn der Arbeitnehmer
seine Arbeitszeit nicht im Rahmen der Altersteilzeit vermin-
dert hätte. Kann der Arbeitnehmer eine Rente wegen
Alters in Anspruch nehmen, ist von dem Tage an, an dem
die Rente erstmals beansprucht werden kann, das Bemes-
sungsentgelt maßgebend, das ohne die Erhöhung nach
Satz 1 zugrunde zu legen gewesen wäre. Änderungsbe-
scheide werden mit dem Tag wirksam, an dem die Alters-
rente erstmals beansprucht werden konnte.

(2) Bezieht ein Arbeitnehmer, für den die Bundesagentur
Leistungen nach § 4 erbracht hat, Krankengeld, Versor-
gungskrankengeld, Verletztengeld oder Übergangsgeld und
liegt der Bemessung dieser Leistungen ausschließlich die
Altersteilzeit zugrunde oder bezieht der Arbeitnehmer
Krankentagegeld von einem privaten Krankenversiche-
rungsunternehmen, erbringt die Bundesagentur anstelle
des Arbeitgebers die Leistungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 in
Höhe der Erstattungsleistungen nach § 4. Satz 1 gilt
soweit und solange nicht, als Leistungen nach § 3 Abs. 1
Nr. 1 vom Arbeitgeber erbracht werden. Durch die Leistun-
gen darf der Höchstförderzeitraum nach § 4 Abs. 1 nicht
überschritten werden. § 5 Abs. 1 gilt entsprechend.
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(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Arbeitnehmer, die nur
wegen Inanspruchnahme der Altersteilzeit nach § 2 Abs. 1
Nr. 1 und Nr. 2 des Zweiten Gesetzes über die Krankenver-
sicherung der Landwirte versicherungspflichtig in der Kran-
kenversicherung der Landwirte sind, soweit und solange
ihnen Krankengeld gezahlt worden wäre, falls sie nicht Mit-
glied einer landwirtschaftlichen Krankenkasse geworden
wären.

(4) Bezieht der Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld, gilt für die
Berechnung der Leistungen des § 3 Abs. 1 Nr. 1 und des 
§ 4 das Entgelt für die vereinbarte Arbeitszeit als Arbeits-
entgelt für die Altersteilzeitarbeit.

(5) Sind für den Arbeitnehmer Aufstockungsleistungen
nach § 3 Abs.1 Nr. 1 Buchstabe a und b gezahlt worden,
gilt in den Fällen der nicht zweckentsprechenden Verwen-
dung von Wertguthaben für die Berechung der Beiträge zur
gesetzlichen Rentenversicherung der Unterschiedsbetrag
zwischen dem Betrag, den der Arbeitgeber der Berechnung
der Beiträge nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b zugrunde
gelegt hat, und dem Doppelten des Regelarbeitsentgelts
bis zum Zeitpunkt der nicht zweckentsprechenden Verwen-
dung, höchstens bis zur Beitragsbemessungsgrenze, als
beitragspflichtige Einnahme aus dem Wertguthaben; für
die Beiträge zur Krankenversicherung, Pflegeversicherung
oder nach dem Recht der Arbeitsförderung gilt § 23b Abs.
2 bis 3 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Im Falle der
Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers gilt Satz 1 entspre-
chend, soweit Beiträge gezahlt werden.

§ 11
Mitwirkungspflichten des Arbeitnehmers

(1) Der Arbeitnehmer hat Änderungen der ihn betreffenden
Verhältnisse, die für die Leistungen nach § 4 erheblich sind,
dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen. Werden im Falle
des § 9 die Leistungen von der Ausgleichskasse der Arbeit-
geber oder der gemeinsamen Einrichtung der Tarifvertrags-
parteien erbracht, hat der Arbeitnehmer Änderungen nach
Satz 1 diesen gegenüber unverzüglich mitzuteilen.
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(2) Der Arbeitnehmer hat der Bundesagentur die dem
Arbeitgeber zu Unrecht gezahlten Leistungen zu erstatten,
wenn der Arbeitnehmer die unrechtmäßige Zahlung da-
durch bewirkt hat, dass er vorsätzlich oder grob fahrlässig

1. Angaben gemacht hat, die unrichtig oder unvollständig
sind, oder

2. der Mitteilungspflicht nach Absatz 1 nicht nachgekom-
men ist.

Die zu erstattende Leistung ist durch schriftlichen Verwal-
tungsakt festzusetzen. Eine Erstattung durch den Arbeit-
geber kommt insoweit nicht in Betracht.

§ 12
Verfahren

(1) Die Agentur für Arbeit entscheidet auf schriftlichen
Antrag des Arbeitgebers, ob die Voraussetzungen für die
Erbringung von Leistungen nach § 4 vorliegen. Der Antrag
wirkt vom Zeitpunkt des Vorliegens der Anspruchsvoraus-
setzungen, wenn er innerhalb von drei Monaten nach
deren Vorliegen gestellt wird, andernfalls wirkt er vom
Beginn des Monats der Antragstellung. In den Fällen des 
§ 3 Abs. 3 kann die Agentur für Arbeit auch vorab ent-
scheiden, ob die Voraussetzungen des § 2 vorliegen. Mit
dem Antrag sind die Namen, Anschriften und Versiche-
rungsnummern der Arbeitnehmer mitzuteilen, für die Leis-
tungen beantragt werden. Zuständig ist die Agentur für
Arbeit, in deren Bezirk der Betrieb liegt, in dem der Arbeit-
nehmer beschäftigt ist. Die Bundesagentur erklärt eine
andere Agentur für Arbeit für zuständig, wenn der Arbeit-
geber dafür ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht.

(2) Die Höhe der Leistungen nach § 4 wird zu Beginn des
Erstattungsverfahrens in monatlichen Festbeträgen für die
gesamte Förderdauer festgelegt. Die monatlichen Festbe-
träge werden nur angepasst, wenn sich das berücksichti-
gungsfähige Regelarbeitsentgelt um mindestens zehn Euro
verringert. Leistungen nach § 4 werden auf Antrag erbracht
und nachträglich jeweils für den Kalendermonat ausgezahlt,
in dem die Anspruchsvoraussetzungen vorgelegen haben.
Leistungen nach § 10 Abs. 2 werden auf Antrag des Arbeit-
nehmers oder, im Falle einer Leistungserbringung des
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Arbeitgebers an den Arbeitnehmer gem. § 10 Abs. 2 Satz 2,
auf Antrag des Arbeitgebers monatlich nachträglich ausge-
zahlt.

(3) In den Fällen des § 3 Abs. 3 werden dem Arbeitgeber
die Leistungen nach Absatz 1 erst von dem Zeitpunkt an
ausgezahlt, in dem der Arbeitgeber auf dem freigemachten
oder durch Umsetzung freigewordenen Arbeitsplatz einen
Arbeitnehmer beschäftigt, der bei Beginn der Beschäfti-
gung die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Nr. 2 erfüllt hat.
Endet die Altersteilzeitarbeit in den Fällen des § 3 Abs. 3
vorzeitig, erbringt die Agentur für Arbeit dem Arbeitgeber
die Leistungen für zurückliegende Zeiträume nach Satz 3,
solange die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Nr. 2 erfüllt
sind und soweit dem Arbeitgeber entsprechende Aufwen-
dungen für Aufstockungsleistungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1
und § 4 Abs. 2 verblieben sind. Die Leistungen für zurück-
liegende Zeiten werden zusammen mit den laufenden Leis-
tungen jeweils in monatlichen Teilbeträgen ausgezahlt. Die
Höhe der Leistungen für zurückliegende Zeiten bestimmt
sich nach der Höhe der laufenden Leistungen.

(4) Über die Erbringung von Leistungen kann die Agentur
für Arbeit vorläufig entscheiden, wenn die Voraussetzun-
gen für den Anspruch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit
vorliegen und zu ihrer Feststellung voraussichtlich längere
Zeit erforderlich ist. Aufgrund der vorläufigen Entscheidung
erbrachte Leistungen sind auf die zustehende Leistung
anzurechnen. Sie sind zu erstatten, soweit mit der
abschließenden Entscheidung ein Anspruch nicht oder nur
in geringerer Höhe zuerkannt wird. 

§ 13
Auskünfte und Prüfung

Die §§ 315 und 319 des Dritten Buches und das Zweite
Kapitel des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch gelten ent-
sprechend. § 2 Abs. 1 Nr. 3 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes bleibt unberührt.
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§ 14
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 11 Abs. 1 oder als Arbeitgeber entgegen 
§ 60 Abs. 1 Nr. 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch
eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig macht,

2. entgegen § 13 in Verbindung mit § 315 Abs. 1, 2 Satz 1,
Abs. 3 oder 5 Satz 1 des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig erteilt,

3. entgegen § 13 Satz 1 in Verbindung mit § 319 Abs. 1
Satz 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch Einsicht
oder Zutritt nicht gewährt oder

4. entgegen § 13  Satz 1 in Verbindung mit § 319 Abs. 2
Satz 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch Daten
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig zur Verfügung
stellt.

,
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absat-
zes 1 Nr. 4 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro,
in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu tausend
Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die Agentu-
ren für Arbeit.

(4) Die Geldbußen fließen in die Kasse der Bundesagentur. 
§ 66 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch gilt entspre-
chend. 

(5) Die notwendigen Auslagen trägt abweichend von § 105
Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten die Bun-
desagentur; diese ist auch ersatzpflichtig im Sinne des 
§ 110 Abs. 4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten.
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§ 15
Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann
durch Rechtsverordnung die Mindestnettobeträge nach 
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a in der bis zum 30. Juni 2004
gültigen Fassung bestimmen. Die Vorschriften zum Leis-
tungsentgelt des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gelten
entsprechend. Das bisherige Arbeitsentgelt im Sinne des 
§ 6 Abs. 1 in der bis zum 30. Juni 2004 gültigen Fassung
ist auf den nächsten durch fünf teilbaren Euro-Betrag zu
runden. Der Kalendermonat ist mit 30 Tagen anzusetzen.

§ 15g
Übergangsregelung zum Dritten Gesetz für 

moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
Wurde mit der Altersteilzeitarbeit vor dem 1. Juli 2004
begonnen, sind die Vorschriften in der bis zum 30. Juni
2004 geltenden Fassung mit Ausnahme des § 15 weiterhin
anzuwenden. Auf Antrag des Arbeitgebers erbringt die
Bundesagentur abweichend von Satz 1 Leistungen nach 
§ 4 in der ab dem 1. Juli 2004 geltenden Fassung, wenn
die hierfür ab dem 1. Juli 2004 maßgebenden Vorausset-
zungen erfüllt sind.

§ 16
Befristung der Förderungsfähigkeit

Für die Zeit ab dem 1. Januar 2010 sind Leistungen nach 
§ 4 nur noch zu erbringen, wenn die Voraussetzungen des
§ 2 erstmals vor diesem Zeitpunkt vorgelegen haben.
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